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ANERKENNUNG AUSLÄNDISCHER BERUFSQUALIFIKATIONEN IM HANDWERK2

Die Europäische Union garantiert über ihre Grundfrei-
heiten allen EU-Staatsbürgern das Recht, in einem ande-
ren EU-Mitgliedstaat ein Unternehmen zu gründen, dort 
vorübergehend und gelegentlich Dienstleistungen zu 
erbringen oder als abhängig Beschäftigte tätig zu sein. In 
vielen EU-Mitgliedstaaten ist die Aufnahme und Ausübung 
einzelner Berufe allerdings an den Nachweis bestimm-
ter Berufsqualifikationen geknüpft. Durch die Richtlinie 
2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufs-
qualifikationen (Berufsanerkennungsrichtlinie) wurde 
erstmals ein Gemeinschaftsrechtsrahmen zur Anerken-
nung von Berufsqualifikationen geschaffen. Dieser legt 
einheitlich fest, unter welchen Voraussetzungen und nach 
welchen Verfahren ausländische Berufsqualifikationen an-
erkannt werden. 

Im Handwerkssektor hat Deutschland die Vorgaben der Be-
rufsanerkennungsrichtlinie bisher durch EU/EWR-Hand-
werk-Verordnung vom 20. Dezember 2007 umgesetzt. Die 
Verordnung regelt die Voraussetzungen für die Ausübung 
eines zulassungspflichtigen Handwerks der Anlage A der 
Handwerksordnung (Einzelheiten siehe unter „Weitere In-
formationen“) für Staatsangehörige der EU-Mitgliedstaaten, 
eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder der Schweiz.

Mit der Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20. November 2013 zur Änderung der 
Richtlinie 2005/36/EG (Änderungsrichtlinie 2013/55/EU) 
wurde die Berufsanerkennungsrichtlinie inzwischen mit 
dem Ziel modernisiert, die Mobilität von Selbständigen 
und abhängig Beschäftigten im Binnenmarkt zu stärken. 
Zu diesem Zweck wurden auch einige neue Instrumente 
geschaffen. Hierzu zählen etwa der – für das Handwerk 
aktuell noch nicht relevante – Europäische Berufsausweis 
(elektronischer Nachweis von Berufsqualifikationen), der 
Vorwarnmechanismus (EU/EWR-Staaten unterrichten sich 
gegenseitig über das Binnenmarktinformationssystem über 
Berufsangehörige, denen die Berufsausübung untersagt 
wurde oder die nach gerichtlicher Feststellung gefälschte 
Berufsqualifikationsnachweise verwendet haben) oder die 
automatische Anerkennung auf der Basis gemeinsamer 
Ausbildungsgrundsätze (von der Europäischen Kommis-
sion für einzelne Berufe zu erlassende Ausbildungsrahmen 
und Ausbildungsprüfungen). Die Änderungsrichtlinie 
2013/55/EU war bis zum 18. Januar 2016 in das deutsche 
Recht umzusetzen. 

Dem durch die Änderungsrichtlinie 2013/55/EU ausgelös-
ten Anpassungsbedarf im Handwerksrecht kommt die neue 
EU/EWR-Handwerk-Verordnung (EU/EWR HwV) vom  
18. März 2016 (BGBl. I S. 509) nach. Sie ist an die Stelle der 
bisherigen EU/EWR HwV vom 20. Dezember 2007 getreten.

Antworten auf die 10 wichtigsten Fragen zur neuen  
EU/EWR HwV finden Sie hier:

1.  Für wen kommt die Anerkennung  
 in Betracht?

Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU sowie des 
EWR und der Schweiz können ihre in einem dieser Staaten 
erworbene Berufsqualifikation auf Grundlage der EU/EWR 
HwV in Deutschland anerkennen lassen. Wurde die Berufs-
qualifikation außerhalb der EU, des EWR oder der Schweiz 
erworben, aber bereits in einem dieser Länder anerkannt, 
so kommt ebenfalls eine Anerkennung in Deutschland 
auf Grundlage der EU/EWR HwV in Betracht. Liegen 
die genannten Voraussetzungen in Bezug auf die Staats-
angehörigkeit des/der Antragsteller(s)/in nicht vor, kommt 
womöglich eine Anerkennung nach anderen Regeln in 
Betracht (vgl. Antwort zu Frage 9). 

Anerkennungsverfahren auf Grundlage der EU/EWR HwV 
werden nur dann durchgeführt, wenn in Deutschland die 
Ausübung einer Betriebsleitertätigkeit in einem zulassungs-
pflichtigen Handwerk angestrebt wird. Dies kann im Rah-
men eines Anstellungsverhältnisses geschehen, aber auch 
bei der selbständigen Führung eines Betriebes. Wird nicht 
die Ausübung einer Betriebsleitertätigkeit angestrebt, son-
dern soll die Vergleichbarkeit einer im Ausland erworbenen 
Berufsqualifikation mit einer inländischen transparent 
gemacht werden, finden andere Regeln als die der EU/EWR 
HwV Anwendung (vgl. Antwort zu Frage 9).

2.  Welche Berufsqualifikationen werden 
anerkannt?

Grundsätzlich kommt sowohl eine Anerkennung von Aus-
bildungsnachweisen als auch von Berufserfahrung in Be-
tracht. Bei der Anerkennung von Ausbildungsnachweisen 
wird deren Gleichwertigkeit mit der einschlägigen inländi-
schen Berufsqualifikation überprüft. Als inländische Refe-
renzqualifikation dient dabei der Meisterabschluss in dem 

Vorbemerkung zur neuen 
EU/EWR-Handwerk-Verordnung
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Handwerk, dessen Ausübung in Deutschland angestrebt 
wird. Wird als Ergebnis der Prüfung keine volle Gleich-
wertigkeit festgestellt, greift ein so genanntes Ausgleichs-
instrumentarium. Hierdurch werden festgestellte Defizite 
kompensiert, um den Zugang zur angestrebten Betriebs-
leitertätigkeit zu erhalten. 

Bei der Anerkennung von Berufserfahrung müssen gewisse 
Zeiträume einschlägiger Berufstätigkeit in herausgehobe-
ner Stellung im Betrieb oder als Selbständiger nachgewie-
sen werden. Dies geschieht regelmäßig durch eine von den 
zuständigen Stellen des Herkunftsstaates auszustellende 
Bescheinigung. Sofern der oder die Betreffende neben 
Berufserfahrung auch über eine Ausbildung in dem Beruf 
verfügt, wird diese berücksichtigt. Die Zeiträume der nach-
zuweisenden Berufserfahrung verkürzen sich dann. Liegen 
die Voraussetzungen für eine Anerkennung von Berufs-
erfahrung vor, so erfolgt eine automatische Anerkennung. 
Eine Anerkennung von Berufserfahrung kommt bei den 
Gesundheitshandwerken nicht in Betracht. Hier kann nur 
eine Anerkennung von Ausbildungsnachweisen erfolgen. 

3.  Was sind die Voraussetzungen für eine 
Anerkennung von Berufserfahrung?

Die Voraussetzungen für eine Anerkennung von Berufs-
erfahrung sind in § 2 EU/EWR HwV abschließend geregelt. 
Danach besitzt die für eine Anerkennung notwendige prak-
tische Berufserfahrung, wer

●● mindestens sechs Jahre ununterbrochen als Selbständi-
ger oder als Betriebsverantwortlicher tätig war, sofern 
die Tätigkeit nicht länger als zehn Jahre vor der Antrags-
stellung beendet wurde, oder

●● mindestens drei Jahre ununterbrochen als Selbständiger 
oder als Betriebsverantwortlicher tätig war, wenn eine 
mindestens dreijährige Ausbildung in der Tätigkeit vor-
angegangen ist, oder

●● mindestens vier Jahre ununterbrochen als Selbständiger 
oder als Betriebsverantwortlicher tätig war, wenn eine 
mindestens zweijährige Ausbildung in der Tätigkeit vor-
angegangen ist, oder 

●● mindestens drei Jahre ununterbrochen als Selbständiger 
und mindestens fünf Jahre als Arbeitnehmer tätig war, 
sofern die Tätigkeit nicht länger als zehn Jahre vor der 
Antragsstellung beendet wurde, oder

●● mindestens fünf Jahre ununterbrochen in einer leiten-
den Stellung eines Unternehmens tätig war, von denen 
mindestens drei Jahre auf eine Tätigkeit mit technischen 
Aufgaben und mit der Verantwortung für mindestens 
eine Abteilung des Unternehmens entfallen müssen, 
und wenn außerdem eine mindestens dreijährige Aus-
bildung in der Tätigkeit stattgefunden hat.

4.  Wie läuft eine Anerkennung von 
Ausbildungsnachweisen ab?

Liegen die Voraussetzungen einer Anerkennung von Be-
rufserfahrung nicht vor, kommt eine Anerkennung von 
Ausbildungsnachweisen in Betracht (§ 3 EU/EWR HwV). 
Dazu wird der im Ausland erworbene Ausbildungsnachweis 
unter Zuhilfenahme weiterer Informationen zu den genau-
eren Inhalten der Ausbildung mit der einschlägigen inlän-
dischen Referenzqualifikation verglichen. Da sich die Be-
rufsbilder in einzelnen Ländern unterscheiden, wird keine 
vollkommene Deckungsgleichheit der Berufsqualifikation 
des/der Antragsteller(s)/in mit dem jeweiligen inländischen 
Meisterabschluss als Vergleichsmaßstab verlangt. 

Kommt die Gleichwertigkeitsprüfung zu einem positiven 
Ergebnis, wird dies bestätigt und eine so genannte Aus-
nahmebewilligung erteilt. Andernfalls können festgestellte 
Defizite durch eine Ausgleichsmaßnahme kompensiert 
werden. Hier kommen sowohl ein Anpassungslehrgang als 
auch eine Eignungsprüfung in Betracht (§ 5 EU/EWR HwV). 
Nähere Informationen hierzu erteilt im Bedarfsfall die zu-
ständige Handwerkskammer. 

Hat der/die Antragsteller(-in) einen gemeinsamen  
Ausbildungsrahmen durchlaufen oder eine gemeinsame 
Ausbildungsprüfung erfolgreich abgelegt, ist (automatisch) 
eine Ausnahmebewilligung zu erteilen (§ 4 EU/EWR HwV).

Verfügt der/die Antragsteller(-in) über einen im EU/EWR- 
Ausland oder in der Schweiz erworbenen Hochschul-
abschluss, findet eine Anerkennung nicht auf Grundlage 
der EU/EWR HwV statt. Hier besteht ein spezieller Aner-
kennungsanspruch auf Grundlage von § 7 Absatz 2 Satz 4 
der Handwerksordnung. 
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5.  Wer führt die Anerkennungsprüfung durch 
und wo kann ich mich beraten lassen?

In Deutschland werden die Anerkennungsverfahren durch 
die Handwerkskammern durchgeführt. Da es in Deutsch-
land 53 Handwerkskammern gibt, ist eine direkte Kontakt-
aufnahme leicht möglich. Die Adressen der Kammern  
lassen sich über https://www.zdh.de/organisationen-des- 
handwerks/handwerkskammern/kontaktdaten-der-hand-
werkskammern.html abrufen.

Im Vorfeld des eigentlichen Verfahrens beraten die Hand-
werkskammern Interessenten und weisen gegebenenfalls 
auf alternative Verfahren hin. Natürlich ist neben einem 
direkten Gespräch die telefonische, elektronische oder 
schriftliche Kontaktaufnahme möglich. Vielfältige Infor-
mationen sowie erforderliche Antragsformulare finden  
sich auf den Internet-Seiten der jeweiligen Kammern. 

Neben den Handwerkskammern stellen auch die Einheit-
lichen Ansprechpartner Informationen zu Anerkennungs-
verfahren zur Verfügung. Zudem ist es möglich, das 
eigentliche Anerkennungsverfahren über die Einheitlichen 
Ansprechpartner einzuleiten. Weitere Informationen zu 
den Einheitlichen Ansprechpartnern finden sich unter  
http://www.bmwi-wegweiser.de/start/fr=ea#ea. 

6. Welche Unterlagen muss ich mitbringen?

Die vorzulegenden Unterlagen richten sich danach, ob eine 
Anerkennung von Berufserfahrung (vgl. Nr. 3) oder von 
Ausbildungsnachweisen (vgl. Nr. 4) erfolgen soll. Allgemein 
erforderlich ist ein Identitätsnachweis (Ausweis, Reisepass). 
So Berufserfahrung anerkannt werden soll, ist eine Be-
scheinigung der zuständigen Stelle des Herkunftsstaates 
über die Art und Dauer der Tätigkeit beizubringen. Bei Aus-
bildungsnachweisen sind diese im Original oder in beglau-
bigter Kopie vorzulegen. Gegebenenfalls können weitere 
Unterlagen und Informationen eingefordert werden, die 
für eine Durchführung der Prüfung erforderlich sind. Dies 
lässt sich im Regelfall bereits durch ein Beratungsgespräch 
im Vorfeld der Antragstellung klären. 

7. Wie lange dauert das Verfahren?

Für die Durchführung der Verfahren sind genaue Fristen 
vorgesehen. Sie beginnen zu laufen, sobald alle für die 
Anerkennung erforderlichen Unterlagen vorgelegt wurden. 
Häufig kann eine Anerkennung von Berufserfahrung bei 
Vorliegen der erforderlichen Nachweise schneller erfolgen 
als eine Anerkennung von Berufsqualifikationen. Denn in 
letzterem Falle ist eine Gleichwertigkeitsprüfung durch-
zuführen. Bei Vorliegen der vollständigen Unterlagen 
erfolgt eine Entscheidung im Regelfall innerhalb von drei 
Monaten; in begründeten Fällen kann diese Frist um einen 
Monat verlängert werden. Nur in wenigen Fällen wird der 
Fristlauf gehemmt.

8. Was kostet das Verfahren?

Das Verfahren ist gebührenpflichtig. Der Gebührenrahmen 
wird von der Handwerkskammer festgelegt und deckt 
allein den tatsächlichen Verwaltungsaufwand des Verfah-
rens ab. Die für Anerkennungsverfahren vorgesehenen 
(Rahmen-)Gebühren lassen sich den Gebührensatzungen 
entnehmen, die über die Internet-Seiten der Handwerks-
kammern allgemein zugänglich sind. Natürlich erteilt jede 
Handwerkskammer bereits vor Verfahrenseinleitung Aus-
kunft über die voraussichtlichen Kosten des Verfahrens. 

9.  Welche alternativen Möglichkeiten der 
Anerkennung von Berufsqualifikationen 
bestehen?

Für Staatsangehörige der EU, des EWR und der Schweiz, die 
in Deutschland im zulassungspflichtigen Handwerk eine 
Betriebsleitertätigkeit ausüben wollen, ist der Weg über 
die EU/EWR HwV am schnellsten. Allerdings besteht eine 
Wahlmöglichkeit, einen im Ausland erworbenen Qualifi-
kationsnachweis auch über die Regelung des § 50b HwO 
anerkennen zu lassen. Dieses Verfahren ist generell dann 
zu beschreiten, wenn der Antragsteller oder die Antragstel-
lerin keine Staatsangehörigkeit der EU, des EWR oder der 
Schweiz besitzt und auch nicht aufgrund anderer Regelun-
gen mit dieser Personengruppe gleichgestellt ist, oder aber 
die Berufsqualifikation nicht in einem EU/EWR-Staat oder 
der Schweiz erworben wurde. Nähere Informationen fin-
den sich unter www.bq-portal.de. 

https://www.zdh.de/organisationen-des- handwerks/handwerkskammern/kontaktdaten-der-handwerkskammern.html
https://www.zdh.de/organisationen-des- handwerks/handwerkskammern/kontaktdaten-der-handwerkskammern.html
https://www.zdh.de/organisationen-des- handwerks/handwerkskammern/kontaktdaten-der-handwerkskammern.html
http://www.bmwi-wegweiser.de/start/fr=ea#ea
http://www.bq-portal.de
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10.  Welche Regeln gelten, wenn ich nur 
vorübergehend Dienstleistungen in 
Deutschland erbringen will?

Wer ein Unternehmen in einem anderen Mitgliedstaat der 
EU, des EWR oder der Schweiz hat und nur vorübergehend 
und gelegentlich grenzüberschreitend Dienstleistungen 
in Deutschland erbringen will, ohne sich dort dauerhaft 
niederzulassen, bedarf keines Anerkennungsverfahrens. 
Vielmehr ist vor der erstmaligen Dienstleistungserbringung 
in Deutschland ein Meldeverfahren vorgesehen. In diesem 
Zusammenhang ist nachzuweisen, dass eine rechtmäßige 
Niederlassung im Herkunftsstaat besteht, sofern der Beruf 
dort reglementiert ist. Besteht keine Reglementierung des 
Berufs im Herkunftsstaat, hat der oder die Betreffende 
jedoch eine einschlägige staatlich geregelte Ausbildung 
durchlaufen, so reicht dies als Qualifikationsnachweis aus. 
Soweit der Beruf im Herkunftsstaat des Dienstleisters nicht 
reglementiert ist und auch keine staatlich geregelte Aus-
bildung in dem ausgeübten Beruf erworben wurde, muss 
zumindest eine einjährige Berufserfahrung als Selbständi-
ger oder Betriebsverantwortlicher nachgewiesen werden. 
Allein bei Gesundheitshandwerken und Schornsteinfegern 
kann vor der erstmaligen Dienstleistungserbringung in 
Deutschland eine Nachprüfung der Berufsqualifikation 
erfolgen. 

Die Absicht der erstmaligen Dienstleistungserbringung in 
Deutschland ist gegenüber derjenigen Handwerkskammer 
anzuzeigen, in deren Bezirk die Dienstleistung erbracht 
werden soll. Liegt noch kein konkreter Auftrag vor, so 
kann die Anzeige gegenüber jeder Kammer erfolgen. Die 
Adressen der Kammern lassen sich über https://www.zdh.
de/organisationen-des-handwerks/handwerkskammern/
kontaktdaten-der-handwerkskammern.html abrufen. Die 
Anzeige ist jährlich zu erneuern, wenn erneut eine Dienst-
leistungserbringung in Deutschland beabsichtigt ist oder 
sich wesentliche Umstände geändert haben. 

 

https://www.zdh.de/organisationen-des-handwerks/handwerkskammern/kontaktdaten-der-handwerkskammern.html
https://www.zdh.de/organisationen-des-handwerks/handwerkskammern/kontaktdaten-der-handwerkskammern.html
https://www.zdh.de/organisationen-des-handwerks/handwerkskammern/kontaktdaten-der-handwerkskammern.html
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Verordnung über die für Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder 
eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der 
Schweiz geltenden Voraussetzungen für die Ausübung eines zulassungspflichtigen Handwerks 
(EU/EWR-Handwerk-Verordnung – EU/EWR HwV)*

Vom 18. März 2016

Aufgrund des § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 der 
Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), der 
zuletzt durch Artikel 283 der Verordnung vom 31. August 
2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, verordnet das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie:

Abschnitt 1

Eintragung in die Handwerksrolle

§ 1   Ausnahmebewilligung zur Eintragung in die  
Handwerksrolle

Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, nach-
folgend Herkunftsstaaten genannt, die im Inland zur Aus-
übung eines Handwerks der Anlage A der Handwerksord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Septem-
ber 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), die zuletzt durch 
Artikel 283 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 
1474) geändert worden ist, eine gewerbliche Niederlassung 
unterhalten oder als Betriebsleiterin oder Betriebsleiter tätig 
sein wollen, wird nach Maßgabe der folgenden Vorschriften 
auf Antrag eine Ausnahmebewilligung zur Eintragung in 
die Handwerksrolle nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in 
Verbindung mit § 7 Absatz 3 der Handwerksordnung erteilt. 
Die Möglichkeit einer Ausnahmebewilligung nach § 8 Ab-
satz 1 der Handwerksordnung bleibt unberührt.

§ 2  Anerkennung von Berufserfahrung

(1) Eine Ausnahmebewilligung erhält, wer in dem betref-
fenden Gewerbe die notwendige Berufserfahrung im Sinne 
der Absätze 2 und 3 besitzt. Satz 1 gilt nicht für Gewerbe 
nach Anlage A Nummer 33 bis 37 der Handwerksordnung.

(2) Die notwendige Berufserfahrung besitzen Personen, die 
in einem anderen Herkunftsstaat zumindest eine wesentli-
che Tätigkeit des Gewerbes tatsächlich und rechtmäßig als 
Vollzeitbeschäftigung oder als entsprechende Teilzeitbe-
schäftigung ausgeübt haben, und zwar:

1. mindestens sechs Jahre ununterbrochen als Selbständige 
oder als Betriebsverantwortliche, sofern die Tätigkeit 
nicht länger als zehn Jahre vor der Antragstellung been-
det wurde,

2. mindestens drei Jahre ununterbrochen als Selbständige 
oder als Betriebsverantwortliche, wenn eine mindestens 
dreijährige Ausbildung in der Tätigkeit vorangegangen 
ist,

3. mindestens vier Jahre ununterbrochen als Selbständige 
oder als Betriebsverantwortliche, wenn eine mindestens 
zweijährige Ausbildung in der Tätigkeit vorangegangen 
ist,

4. mindestens drei Jahre ununterbrochen als Selbständige 
und mindestens fünf Jahre als Arbeitnehmerinnen oder 
Arbeitnehmer, sofern die Tätigkeit nicht länger als zehn 
Jahre vor der Antragstellung beendet wurde, oder

* Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über 
die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22), die zuletzt durch die Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 20. November 2013 zur Änderung der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifika-
tionen und der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Informationssystems 
(„IMI-Verordnung“) (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 132) geändert worden ist.

Verordnung
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5. mindestens fünf Jahre ununterbrochen in einer leiten-
den Stellung eines Unternehmens, von denen mindes-
tens drei Jahre auf eine Tätigkeit mit technischen Auf-
gaben und mit der Verantwortung für mindestens eine 
Abteilung des Unternehmens entfallen müssen, und der 
außerdem eine mindestens dreijährige Ausbildung in 
der Tätigkeit vorausgegangen ist; dies gilt nicht für das 
Friseurgewerbe nach Anlage A Nummer 38 der Hand-
werksordnung.

(3) Betriebsverantwortliche im Sinne des Absatzes 2 Num-
mer 1 bis 3 sind Personen, die in einem Unternehmen des 
entsprechenden Gewerbes in folgender Position tätig sind:

1. als Leiterin oder Leiter des Unternehmens oder einer 
Zweigniederlassung,

2. als Stellvertreterin oder Stellvertreter einer Inhaberin 
oder eines Inhabers oder einer Leiterin oder eines Lei-
ters des Unternehmens, wenn mit dieser Stellung eine 
Verantwortung verbunden ist, die mit der Verantwor-
tung der vertretenen Person vergleichbar ist, oder

3. in leitender Stellung mit kaufmännischen oder tech-
nischen Aufgaben und mit der Verantwortung für min-
destens eine Abteilung des Unternehmens.

§ 3   Anerkennung von Ausbildungs- und 
Befähigungsnachweisen

(1) Die Ausnahmebewilligung wird vorbehaltlich der An-
ordnung von Ausgleichsmaßnahmen nach § 5 auch erteilt, 
wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller in einem 
anderen Herkunftsstaat eine berufliche Qualifikation 
erworben hat, die dort Voraussetzung für die Ausübung 
zumindest einer wesentlichen Tätigkeit des betreffenden 
Gewerbes ist. Die berufliche Qualifikation muss durch die 
Vorlage eines Ausbildungs- oder Befähigungsnachweises 
nachgewiesen werden.

(2) Die Ausnahmebewilligung wird vorbehaltlich der An-
ordnung von Ausgleichsmaßnahmen nach § 5 auch erteilt, 
wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller in einem 
anderen Herkunftsstaat, in dem für die Ausübung des 
betreffenden Gewerbes keine bestimmte berufliche Qua-
lifikation notwendig ist, eine reglementierte Ausbildung 
abgeschlossen hat. Eine reglementierte Ausbildung ist eine 
Ausbildung,

1. die auf die Ausübung eines bestimmten Berufes ausge-
richtet ist und aus einem oder mehreren abgeschlosse-
nen Ausbildungsgängen besteht, dies gegebenenfalls er-
gänzt durch ein Berufspraktikum oder eine Berufspraxis, 
und

2. deren Aufbau und Niveau
a) durch Rechts- und Verwaltungsvorschriften festgelegt 

sind oder
b) von einer Behörde, die zur Kontrolle und Genehmigung 

bestimmt ist, kontrolliert oder genehmigt werden  
müssen.

(3) Die Ausnahmebewilligung wird vorbehaltlich der An-
ordnung von Ausgleichsmaßnahmen nach § 5 auch erteilt, 
wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller nachweist, 
dass sie oder er in einem der anderen Herkunftsstaaten, in 
dem weder die Ausbildung für diesen Beruf noch der Be-
ruf selbst reglementiert ist, eine wesentliche Tätigkeit des 
Berufes als Vollzeitbeschäftigung mindestens ein Jahr oder 
als entsprechende Teilzeitbeschäftigung tatsächlich und 
rechtmäßig ausgeübt hat, und mit einem Ausbildungs- 
oder Befähigungsnachweis nachweist, dass sie oder er fach-
lich durch eine Ausbildung auf die Ausübung dieses Be-
rufes vorbereitet wurde. Beschäftigungszeiten, die länger 
als zehn Jahre vor der Antragstellung liegen, bleiben unbe-
rücksichtigt.

(4) Ausbildungen, die in einem anderen Herkunftsstaat auf 
Voll- oder entsprechender Teilzeitbasis im Rahmen von 
Ausbildungsprogrammen erfolgreich abgeschlossen wur-
den, sind den in den Absätzen 1 bis 3 genannten berufli-
chen Qualifikationen gleichgestellt, wenn sie

1. von diesem Herkunftsstaat im Hinblick auf die jeweilige 
Tätigkeit als gleichwertig anerkannt werden und

2. in Bezug auf die Aufnahme oder Ausübung eines Berufes 
in diesem Herkunftsstaat dieselben Rechte verleihen 
oder auf die Ausübung dieses Berufes vorbereiten. 

Dies gilt auch, wenn eine Ausbildung in einem anderen 
Herkunftsstaat durchgeführt wurde und aus Gründen des 
Bestandsschutzes auch dann zur Ausübung eines Berufes 
berechtigt, wenn die berufliche Qualifikation nicht oder 
nicht mehr den derzeitigen Anforderungen dieses Her-
kunftsstaates entspricht.
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(5) Ausbildungen, die in einem Staat, der kein Herkunfts-
staat ist, erfolgreich abgeschlossen wurden, sind den in den 
Absätzen 1 bis 3 genannten beruflichen Qualifikationen 
gleichgestellt, wenn

1. ein anderer Herkunftsstaat der Antragstellerin oder dem 
Antragsteller aufgrund dieser Ausbildung die Ausübung 
eines Berufes gestattet hat, für den dieser Herkunftsstaat 
eine bestimmte Qualifikation voraussetzt, und

2. die Antragstellerin oder der Antragsteller diesen Beruf 
dort mindestens drei Jahre als Vollzeitbeschäftigung 
oder als entsprechende Teilzeitbeschäftigung ausgeübt 
hat.

§ 4   Gemeinsame Ausbildungsrahmen und  
Ausbildungsprüfungen

(1) Die Ausnahmebewilligung wird auch erteilt, wenn die 
Antragstellerin oder der Antragsteller in einem anderen 
Herkunftsstaat für das betreffende Gewerbe erfolgreich 
einen gemeinsamen Ausbildungsrahmen durchlaufen hat. 
Ein gemeinsamer Ausbildungsrahmen ist ein Ausbildungs-
rahmen, der auf Grundlage der Artikel 49a und 57c der 
Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung 
von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22), 
die zuletzt durch die Richtlinie 2013/55/EU (ABl. L 354 vom 
28.12.2013, S. 132) geändert worden ist, von der Europäi-
schen Kommission als delegierter Rechtsakt erlassen und 
in der Bundesrepublik Deutschland eingeführt wurde. Ein 
gemeinsamer Ausbildungsrahmen deckt ein gemeinsames 
Spektrum von Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen 
ab, die für die Ausübung des betreffenden Berufes mindes-
tens erforderlich sind.

(2) Die Ausnahmebewilligung wird auch erteilt, wenn die 
Antragstellerin oder der Antragsteller in einem anderen 
Herkunftsstaat für das betreffende Gewerbe eine gemein-
same Ausbildungsprüfung bestanden hat. Eine gemeinsame 
Ausbildungsprüfung ist eine Ausbildungsprüfung, die auf 
Grundlage der Artikel 49b und 57c der Richtlinie 2005/36/
EG von der Europäischen Kommission als delegierter 
Rechtsakt erlassen und in der Bundesrepublik Deutschland 
eingeführt wurde. Die gemeinsame Ausbildungsprüfung 
ist eine standardisierte Eignungsprüfung, die den Inhabern 
und Inhaberinnen einer bestimmten Berufsqualifikation 
vorbehalten ist.

§ 5  Ausgleichsmaßnahmen

(1) Die zuständige Behörde kann von der Antragstellerin 
oder dem Antragsteller vor der Erteilung einer Ausnahme-
bewilligung als Ausgleichsmaßnahme die Teilnahme an 
einem höchstens dreijährigen Anpassungslehrgang oder das 
Ablegen einer Eignungsprüfung verlangen, wenn

1. die bisherige Ausbildung der Antragstellerin oder des An-
tragstellers sich auf Fächer oder Handlungsfelder bezieht, 
die sich wesentlich von denen unterscheiden, die durch 
eine inländische Meisterprüfung in dem entsprechenden 
Handwerk abgedeckt werden, oder

2. das Gewerbe, für das eine Ausnahmebewilligung bean-
tragt wird, im Inland wesentliche Tätigkeiten umfasst, 
die im Herkunftsstaat der Antragstellerin oder des An-
tragstellers nicht Bestandteil des entsprechenden Berufes 
sind, und wenn dieser Unterschied in einer besonderen 
Ausbildung besteht, die im Inland erforderlich ist und 
sich auf Fächer oder Handlungsfelder bezieht, die sich 
wesentlich von denen unterscheiden, die durch den vor-
gelegten Befähigungs- oder Ausbildungsnachweis abge-
deckt werden.

(2) Ausgleichsmaßnahmen werden nicht angeordnet

1. in den Fällen der §§ 2 und 4,

2. wenn die von der Antragstellerin oder dem Antragsteller 
im Rahmen der Berufserfahrung erworbenen Kenntnisse 
geeignet sind, die in Absatz 1 genannten Unterschiede 
auszugleichen, oder

3. wenn die von der Antragstellerin oder dem Antragstel-
ler durch lebenslanges Lernen erworbenen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Kompetenzen, die hierfür von einer 
zuständigen Behörde oder öffentlichen Einrichtung des 
anderen Herkunftsstaates als gültig anerkannt wurden, 
den wesentlichen Unterschied in Bezug auf die Fächer 
oder Handlungsfelder gemäß Absatz 1 Nummer 1 aus-
gleichen können; das lebenslange Lernen umfasst jegli-
che Aktivitäten der allgemeinen, beruflichen und sonsti-
gen Bildung sowie des informellen Lernens während des 
gesamten Lebens, aus denen sich eine Verbesserung von 
Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen ergibt.
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§ 6   Anerkennungsverfahren, Mitteilungspflichten  
und Fristen

(1) Die zuständige Behörde kann von der Antragstellerin 
oder dem Antragsteller insbesondere folgende Unterlagen 
und Bescheinigungen verlangen:

1. einen Nachweis der Staatsangehörigkeit,

2. in den in den §§ 2 und 3 Absatz 2 genannten Fällen eine 
Bescheinigung über Art und Dauer der Tätigkeit, die von 
der zuständigen Behörde oder öffentlichen Einrichtung 
des anderen Herkunftsstaates ausgestellt wird,

3. in den in § 2 Absatz 2 Nummer 2, 3 und 5 genannten 
Fällen eine Bescheinigung der Ausbildung durch ein 
staatlich anerkanntes Zeugnis oder die Anerkennung der 
Ausbildung durch eine zuständige Berufsorganisation 
des anderen Herkunftsstaates,

4. in den in den §§ 3 bis 5 genannten Fällen eine beglau-
bigte Kopie des Befähigungs-, Ausbildungs- oder Prü-
fungsnachweises, der von der zuständigen Behörde oder 
öffentlichen Einrichtung des anderen Herkunftsstaates 
ausgestellt wurde,

5. in den in § 3 Absatz 5 genannten Fällen eine Bescheini-
gung der Berufserfahrung durch die zuständige Behörde 
des anderen Herkunftsstaates, der die Ausübung des 
Berufes gestattet hat, und

6. Unterlagen, die von der zuständigen Behörde des an-
deren Herkunftsstaates ausgestellt wurden und die 
belegen, dass die Ausübung des Gewerbes nicht wegen 
Unzuverlässigkeit untersagt worden ist.

(2) Werden in dem anderen Herkunftsstaat die Unterlagen 
nach Absatz 1 nicht ausgestellt, können sie durch eine Ver-
sicherung an Eides statt oder in Herkunftsstaaten, in denen 
es eine solche nicht gibt, durch eine feierliche Erklärung 
ersetzt werden, die die Antragstellerin oder der Antragstel-
ler vor einer zuständigen Behörde oder öffentlichen Ein-
richtung oder einer Notarin oder einem Notar des anderen 
Herkunftsstaates abgegeben hat und die durch diese Stelle 
bescheinigt wurde. Die Unterlagen dürfen bei ihrer Vorlage 
nicht älter als drei Monate sein.

(3) Die Antragstellerin oder der Antragsteller kann aufge-
fordert werden, Informationen zu ihrer oder seiner Ausbil-
dung vorzulegen, soweit dies erforderlich ist, um festzustel-

len, ob die Voraussetzungen nach § 5 Absatz 1 Nummer 1 
oder 2 vorliegen. Ferner kann sich die zuständige Behörde 
an die Kontaktstelle oder die zuständige Behörde oder 
öffentliche Einrichtung des anderen Herkunftsstaates wen-
den, um erforderliche Informationen über die Ausbildung 
der Antragstellerin oder des Antragstellers zu erlangen.

(4) Die zuständige Behörde bestätigt der Antragstellerin 
oder dem Antragsteller binnen eines Monats den Empfang 
der Unterlagen und teilt dabei mit, ob Unterlagen fehlen. 
Spätestens drei Monate nach Einreichung der vollständigen 
Unterlagen muss zu einem Antrag nach den §§ 2 bis 4 eine 
Entscheidung ergangen sein. Diese Frist kann um einen 
Monat verlängert werden, wenn dies im Einzelfall, insbe-
sondere aufgrund des Umfangs oder der tatsächlichen oder 
rechtlichen Schwierigkeiten des Falles, gerechtfertigt ist. 
Die Fristverlängerung ist durch die zuständige Behörde zu 
begründen und der Antragstellerin oder dem Antragsteller 
vor Ablauf der Frist nach Satz 2 mitzuteilen.

(5) Bestehen Zweifel an der Echtheit der vorgelegten Be-
scheinigungen und Ausbildungsnachweise oder an den 
dadurch verliehenen Rechten, hat die zuständige Behörde 
durch Nachfrage bei der zuständigen Behörde oder öffent-
lichen Einrichtung des anderen Herkunftsstaates, insbe-
sondere unter Nutzung des Binnenmarkt-Informations-
systems, die Echtheit oder die dadurch verliehenen Rechte 
zu überprüfen. Der Fristablauf nach Absatz 4 ist bis zu einer 
Klärung gehemmt.

(6) Wird einer oder einem Berufsangehörigen der Gesund-
heitshandwerke der Anlage A Nummer 33 bis 37 der Hand-
werksordnung die Berufsausübung durch eine Behörde 
oder ein Gericht ganz oder teilweise, dauerhaft oder vor-
übergehend, untersagt oder beschränkt, unterrichtet die 
zuständige Behörde die zuständigen Behörden der Her-
kunftsstaaten über

1. die Identität der Berufsangehörigen,

2. das betroffene Gewerbe,

3. die für die Entscheidung zuständige Behörde oder das 
zuständige Gericht,

4. den Umfang der Beschränkung oder Untersagung sowie

5. den Geltungszeitraum der Beschränkung oder  
Untersagung.
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Die gleiche Verpflichtung gilt im Fall einer gerichtlichen 
Feststellung, dass eine Antragstellerin oder ein Antrag-
steller gefälschte Nachweise über Berufsqualifikationen 
verwendet hat. Die Unterrichtung hat spätestens drei Tage 
nach dem vorläufigen oder rechtskräftigen Erlass der 
behördlichen oder gerichtlichen Entscheidung zu erfol-
gen. Für die Unterrichtung ist insbesondere das Binnen-
markt-Informationssystem zu nutzen.

(7) Wird eine Ausgleichsmaßnahme nach § 5 Absatz 1 ver-
langt, so ist dies der Antragstellerin oder dem Antragsteller 
mitzuteilen und zu begründen. Die Begründung hat den 
Hinweis zu enthalten, welchem Niveau gemäß Artikel 11 
der Richtlinie 2005/36/EG die vorgelegten Berufsqualifi-
kationen zugeordnet wurden und dass im Inland für die 
Ausübung einer Betriebsleitertätigkeit das Qualifikations-
niveau des Artikels 11 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 
2005/36/EG erforderlich ist. Zudem sind die wesentlichen 
festgestellten Unterschiede zu benennen, für die kein Aus-
gleich erbracht werden konnte. Wird als Ausgleichsmaß-
nahme eine Eignungsprüfung verlangt, soll diese innerhalb 
von sechs Monaten ab dem Zugang der Entscheidung er-
möglicht und abgelegt werden.

§ 7  Eignungsprüfung

(1) In der Eignungsprüfung werden die beruflichen Kennt-
nisse, Fähigkeiten und Kompetenzen der Antragstellerin-
nen oder Antragsteller geprüft und es wird beurteilt, ob 
die Antragstellerinnen oder Antragsteller in der Lage sind, 
für ein zulassungspflichtiges Handwerk als Betriebsverant-
wortliche oder Betriebsverantwortlicher tätig zu sein.

(2) Die Eignungsprüfung wird von der zuständigen Behörde 
durchgeführt. Sie kann sachverständige Dritte mit der 
Durchführung der Eignungsprüfung beauftragen.

(3) Die Eignungsprüfung erstreckt sich auf Sachgebiete,

1. die aufgrund eines Vergleichs zwischen der in der Bun-
desrepublik Deutschland verlangten Ausbildung und der 
bisherigen Ausbildung der Antragstellerinnen oder An-
tragsteller von deren Diplomen, Ausbildungsnachweisen 
oder sonstigen Nachweisen nicht abgedeckt werden und

2. deren Kenntnis wesentliche Voraussetzung für die Aus-
übung des Berufes ist.

Abschnitt 2

Grenzüberschreitende Erbringung von 
Dienstleistungen

§ 8  Voraussetzungen der Dienstleistungserbringung

(1) Staatsangehörigen eines Herkunftsstaates, die im Inland 
keine gewerbliche Niederlassung unterhalten, ist die vorü-
bergehende und gelegentliche Erbringung von Dienstleis-
tungen in einem Handwerk der Anlage A der Handwerks-
ordnung gestattet, wenn sie in einem anderen Herkunfts-
staat zur Ausübung vergleichbarer Tätigkeiten rechtmäßig 
niedergelassen sind. Setzt der andere Herkunftsstaat für die 
Ausübung der betreffenden Tätigkeiten keine bestimmte 
berufliche Qualifikation voraus und verfügt die Dienstleis-
tungserbringerin oder der Dienstleistungserbringer über 
keine reglementierte Ausbildung im Sinne von § 3 Absatz 
2 Satz 2 für die Tätigkeiten, so ist Satz 1 nur anzuwenden, 
wenn die Tätigkeiten im anderen Herkunftsstaat als Voll-
zeitbeschäftigung mindestens ein Jahr oder als entspre-
chende Teilzeitbeschäftigung tatsächlich und rechtmäßig 
ausgeübt worden sind und nicht länger als zehn Jahre 
zurückliegen.

(2) Beabsichtigen Staatsangehörige eines Herkunftsstaates, 
Dienstleistungen erstmals in einem Handwerk der Anlage 
A Nummer 12 oder Nummer 33 bis 37 der Handwerks-
ordnung in der Bundesrepublik Deutschland zu erbringen, 
so muss die zuständige Behörde vor der Dienstleistungs-
erbringung die Berufsqualifikation der Dienstleistungser-
bringerin oder des Dienstleistungserbringers prüfen, wenn 
unter Berücksichtigung der beabsichtigten Tätigkeit bei 
unzureichender Qualifikation eine schwere Gefahr für die 
Gesundheit oder Sicherheit der Dienstleistungsempfänger 
oder Dienstleistungsempfängerinnen bestünde.

§ 9  Anzeige vor Dienstleistungserbringung

(1) Die Dienstleistungserbringerin oder der Dienstleistungs-
erbringer muss der zuständigen Behörde die beabsichtigte 
Erbringung einer Dienstleistung vor dem erstmaligen Tä-
tigwerden schriftlich oder elektronisch anzeigen und dabei 
das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 8 Absatz 1 durch 
Unterlagen nachweisen. Die örtliche Zuständigkeit für die 
Anzeige richtet sich nach dem Ort der erstmaligen Dienst-
leistungserbringung.
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(2) Liegen die Voraussetzungen nach § 8 Absatz 1 vor, darf 
die Dienstleistung vorbehaltlich von Satz 2 sofort nach der 
Anzeige erbracht werden. Dienstleistungen in einem Hand-
werk der Anlage A Nummer 12 oder Nummer 33 bis 37 der 
Handwerksordnung dürfen erst erbracht werden, wenn die 
Behörde entweder mitgeteilt hat, dass keine Prüfung der 
Berufsqualifikation nach § 8 Absatz 2 beabsichtigt ist, oder 
wenn eine ausreichende Berufsqualifikation festgestellt 
wurde. 
§ 10 Absatz 3 bleibt unberührt.

(3) Die zuständige Behörde stellt eine Eingangsbestätigung 
aus, aus der hervorgeht, ob die Voraussetzungen nach  
§ 8 Absatz 1 vorliegen und ob im Fall des § 8 Absatz 2 die 
Berufsqualifikation der Dienstleistungserbringerin oder des 
Dienstleistungserbringers geprüft wird. Die Eingangsbestä-
tigung soll innerhalb eines Monats nach Eingang der An-
zeige und der vollständigen Unterlagen ausgestellt werden. 
§ 6 Absatz 7 und § 7 sind entsprechend anzuwenden.

(4) Tritt eine wesentliche Änderung von Umständen ein, 
die die Voraussetzungen für die Dienstleistungserbringung 
betreffen, ist die Änderung schriftlich oder elektronisch an-
zuzeigen und das Vorliegen der Voraussetzungen nach  
§ 8 durch Unterlagen nachzuweisen.

Ansonsten ist die Anzeige formlos alle zwölf Monate seit 
der letzten Anzeige zu wiederholen, solange die weitere  
Erbringung von Dienstleistungen beabsichtigt ist.

§ 10  Nachprüfung der Berufsqualifikation

(1) Wird die Berufsqualifikation nach § 8 Absatz 2 geprüft, 
ist § 6 Absatz 3 entsprechend anzuwenden. Die Dienstleis-
tungserbringerin oder der Dienstleistungserbringer soll 
innerhalb eines Monats nach Eingang der Anzeige und der 
vollständigen Unterlagen über das Ergebnis unterrichtet 
werden. Bei einer Verzögerung unterrichtet die zuständige 
Behörde die Dienstleistungserbringerin oder den Dienst-
leistungserbringer über die Gründe für die Verzögerung 
und über den Zeitplan für eine Entscheidung. In diesem 
Fall muss das Ergebnis der Nachprüfung spätestens inner-
halb von zwei Monaten nach Eingang der Anzeige und der 
vollständigen Unterlagen mitgeteilt werden.

(2) Ergibt die Nachprüfung, dass ein wesentlicher Unter-
schied zwischen der Berufsqualifikation der Dienstleis-
tungserbringerin oder des Dienstleistungserbringers und 
der in der Bundesrepublik Deutschland erforderlichen 

Ausbildung besteht, der auch durch sonstige nachgewie-
sene einschlägige Qualifikationen im Sinne des § 5 Absatz 
2 Nummer 3 nicht ausgeglichen werden kann, muss die 
zuständige Behörde der Dienstleistungserbringerin oder 
dem Dienstleistungserbringer innerhalb eines Monats nach 
der Unterrichtung über das Ergebnis der Nachprüfung 
Gelegenheit geben, die für eine ausreichende berufliche 
Qualifikation im Sinne von § 8 Absatz 2 erforderlichen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen insbesondere 
durch eine Eignungsprüfung nachzuweisen. Werden zu 
einem späteren Zeitpunkt neue Unterlagen vorgelegt oder 
Nachweise für die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Kompetenzen erbracht, wird die Berufsqualifikation 
erneut geprüft.

(3) Wenn die zuständige Behörde die in den Absätzen 1 und 
2 festgesetzten Fristen nicht einhält, darf die Dienstleistung 
erbracht werden.

(4) Ergibt die Nachprüfung, dass die berufliche Qualifika-
tion der Dienstleistungserbringerin oder des Dienstleis-
tungserbringers im Sinne von § 8 Absatz 2 ausreicht, ist 
eine Bescheinigung darüber auszustellen. Die Beschei-
nigung kann auf einen wesentlichen Teil der Tätigkeiten 
beschränkt werden, die zu einem Handwerk der Anlage A 
Nummer 12 oder Nummer 33 bis 37 der Handwerksord-
nung gehören.
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Abschnitt 3

Ordnungswidrigkeiten, Inkrafttreten, 
Außerkrafttreten

§ 11  Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 118 Absatz 1 Nummer 7 
der Handwerksordnung handelt, wer entgegen § 9  
Absatz 1 Satz 1 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht  
vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder  
nicht rechtzeitig erstattet.

§ 12  Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die EU/EWR-Handwerk-Verord-
nung vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3075) außer Kraft. 

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Berlin, den 18. März 2016

Der Bundesminister 
für Wirtschaft und Energie

Sigmar Gabriel
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Begründung

A. Allgemeiner Teil
I. Ausgangslage

Mit der Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 20. November 2013 zur Ände-
rung der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung 
von Berufsqualifikationen und der Verordnung (EU) Nr. 
1024/2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe 
des Binnenmarkt-Informationssystems („IMI-Verordnung“) 
wird der Gemeinschaftsrechtsrahmen zur Anerkennung 
von Berufsqualifikationen modernisiert. Die Richtlinie 
muss bis zum 18. Januar 2016 in deutsches Recht umgesetzt 
werden. 

Die neue EU/EWR-Handwerk-Verordnung (EU/EWR HwV) 
dient der Umsetzung der Richtlinien 2005/36/EG (nach-
folgend: Berufsanerkennungsrichtlinie) und 2013/55/EU 
(nachfolgend: Änderungsrichtlinie 2013/55/EU) im Hand-
werksrecht. Sie löst die bisherige Verordnung über die für 
Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union (EU) oder eines anderen Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder 
der Schweiz geltenden Voraussetzungen der Eintragung  
in die Handwerksrolle vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I  
S. 3075) ab, welche die Vorgaben der Berufsanerkennungs-
richtlinie in nationales Recht umgesetzt hat. Gleichzeitig 
setzt sie das Abkommen vom 2. Mai 1992 über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum (BGBl. 1993 II S. 267) sowie das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 
ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit 
vom 21. Juni 1999 (ABl. L 114 vom 30.04.2002, S. 6) für den 
Bereich der Anerkennung der Berufsqualifikationen von 
Handwerkern um. 

Durch die Regelungen zur Anerkennung von Berufsquali-
fikationen wird festgelegt, unter welchen Voraussetzungen 
EU-Mitgliedstaaten, andere EWR-Vertragsstaaten und die 
Schweiz, soweit sie den Zugang zu einem reglementierten 
Beruf oder dessen Ausübung in ihrem jeweiligen Hoheits-
gebiet an den Besitz bestimmter Berufsqualifikationen 
knüpfen, für den Zugang zu diesem Beruf und dessen Aus-
übung die in einem oder mehreren anderen EU-Mitglied-
staaten, anderen EWR-Vertragsstaaten oder der Schweiz 
erworbenen Berufsqualifikationen anerkennen, die ihren 
Inhaber bzw. ihre Inhaberin berechtigen, dort denselben 
Beruf auszuüben. Im Handwerksbereich sind die Regelun-
gen zur Anerkennung von Berufsqualifikationen für den 
Zugang zu den zulassungspflichtigen Handwerksberufen 

der Anlage A der Handwerksordnung (HwO) relevant. Der 
Gesetzgeber hat in der Anlage A der HwO bestimmte Ge-
werke aus Gründen der präventiven Gefahrenabwehr und 
des Verbraucherschutzes sowie zur Sicherung der Ausbil-
dungsleistung und Nachwuchsförderung im gesamtwirt-
schaftlichen Interesse unter einen Zulassungsvorbehalt ge-
stellt. Die präventive Gefahrenabwehr zielt dabei vorrangig 
auf den Schutz überragend wichtiger Gemeinschaftsgüter 
wie der Gesundheit und des Lebens Dritter und sichert 
zugleich den hohen Qualitätsstandard beim Verbraucher-
schutz.

II. Regelungsinhalt

Die neue EU/EWR HwV regelt die Voraussetzungen für die 
Ausübung eines zulassungspflichtigen Handwerks der An-
lage A der HwO für Staatsangehörige der EU-Mitgliedstaa-
ten, eines anderen EWR-Vertragsstaates des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz. 
Auch für deutsche Staatsangehörige, die ihre Berufsqualifi-
kation – oder Teile davon – in anderen EU-Mitgliedstaaten, 
anderen EWR-Vertragsstaaten oder in der Schweiz erwor-
ben haben, ist die Anerkennung dieser Berufsqualifikation 
in der EU/EWR HwV geregelt. 

Zu den für das Handwerk relevanten Neuerungen der 
Änderungsrichtlinie 2013/55/EU gehören insbesondere 
Modifikationen beim Anerkennungsmechanismus und 
beim Ausgleichsinstrumentarium, die Einführung des 
Europäischen Berufsausweises, die automatische Anerken-
nung auf Grundlage gemeinsamer Ausbildungsgrundsätze 
sowie erweiterte Möglichkeiten bei der vorübergehenden 
und gelegentlichen Erbringung grenzüberschreitender 
Dienstleistungen. 

Die neue EU/EWR HwV, deren Struktur der bisherigen  
Verordnung folgt, enthält folgende Elemente:

1) Erteilung einer Ausnahmebewilligung zur Eintragung in 
die Handwerksrolle im Rahmen der Niederlassungsfreiheit 
(Artikel 49 AEUV) und der Arbeitnehmerfreizügigkeit  
(Artikel 45 AEUV) aufgrund der

●● Anerkennung von Berufserfahrung sowie der

●● Anerkennung von Ausbildungs- und Befähigungs-
nachweisen.
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2) Zulässigkeit einer vorübergehenden und gelegentlichen 
grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung im 
Inland im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit (Artikel 56 
AEUV).

Damit gilt die neue EU/EWR HwV sowohl für den in den 
§§ 1 bis 7 geregelten Fall, dass im Inland eine gewerbliche 
Niederlassung unterhalten oder eine Tätigkeit als Betriebs-
leiterin bzw. -leiter ausgeübt werden soll, als auch für den 
in den §§ 8 bis 10 geregelten Fall, dass eine Gewerbetrei-
bende bzw. ein Gewerbetreibender, die bzw. der nur im 
Ausland eine Niederlassung unterhält, vorübergehend und 
gelegentlich grenzüberschreitend im Inland Dienstleistun-
gen erbringen will. 

Eine wesentliche Neuregelung bildet die in § 4 EU/EWR 
HwV geregelte automatische Anerkennung von Qualifika-
tionsnachweisen aufgrund gemeinsamer Ausbildungsrah-
men und Ausbildungsprüfungen. 

Artikel 2 Absatz 1 der Berufsanerkennungsrichtlinie stellt 
ausdrücklich klar, dass sie auch für die Ausübung eines 
„reglementierten Berufs“ als abhängig Beschäftigte bzw. 
abhängig Beschäftigter gilt und damit ebenfalls die ge-
meinschaftsrechtliche Arbeitnehmerfreizügigkeit als Perso-
nenverkehrsfreiheit des Gemeinschaftsrechts betrifft. Nach 
§ 7 Absatz 1 Satz 1 HwO wird als Inhaberin bzw. Inhaber 
eines Betriebes eines zulassungspflichtigen Handwerks 
eine natürliche oder juristische Person oder eine Personen-
gesellschaft in die Handwerksrolle eingetragen, wenn die 
Betriebsleiterin bzw. der Betriebsleiter die Voraussetzungen 
für die Eintragung in die Handwerksrolle erfüllt. Insofern 
ist also nach deutschem Handwerksrecht der Berufszugang 
auch für abhängig Beschäftigte an den Besitz bestimmter 
Berufsqualifikationen geknüpft, sofern sie als Betriebsleiter 
bzw. Betriebsleiterinnen tätig werden wollen. Auch dieser 
Fall ist daher in der EU/EWR HwV geregelt. 

Durch die Regelungen der Verordnung wird es den An-
tragstellern bzw. -stellerinnen in Umsetzung von Artikel 4  
Absatz 1 der Berufsanerkennungsrichtlinie ermöglicht, 
im Inland dieselben Tätigkeiten oder vergleichbare Tätig-
keiten aufzunehmen wie diejenigen, für die sie in ihrem 
Herkunftsstaat qualifiziert sind, und diese Tätigkeiten unter 
denselben Voraussetzungen wie deutsche Staatsangehörige, 
die im Inland ihre Berufsqualifikation erworben haben, 
auszuüben.

Die EU/EWR HwV ist nur anwendbar, wenn Antragsteller 
bzw. -stellerinnen, die eine gewerbliche Niederlassung 

unterhalten oder eine Tätigkeit als Betriebsleiter bzw. Be-
triebsleiterinnen ausüben wollen, ihre beruflichen Quali-
fikationen – zumindest auch – in einem anderen Mitglied-
staat der EU, einem anderen EWR-Vertragsstaat oder in der 
Schweiz erworben haben (vgl. §§ 2 bis 4) bzw. wenn Dienst-
leistungserbringer bzw. Dienstleistungserbringerinnen in 
einem dieser Staaten niedergelassen sind (vgl. § 8). Auf reine 
Inlandsfälle ohne Auslandsbezug findet die Verordnung 
daher keine Anwendung. Ausnahmsweise gilt die EU/EWR 
HwV für die Anerkennung von Ausbildungsnachweisen, die 
in einem Drittstaat ausgestellt wurden, sofern ein anderer 
Mitgliedstaat der EU, ein anderer EWR-Vertragsstaat oder 
die Schweiz einen solchen Ausbildungsnachweis anerkannt 
hat (siehe § 3 Absatz 5). Eine weitergehende Anerkennung 
von in Drittstaaten erworbenen Berufsqualifikationen ist 
gemeinschaftsrechtlich nicht vorgegeben, erfolgt aber in 
Deutschland im Handwerksrecht über die Regelungen der 
§§ 40a, 50b HwO und letztlich auch über § 8 HwO.

Ferner ist die Verordnung allein anwendbar, wenn der 
Antragsteller bzw. die -stellerin ein zulassungspflichtiges 
Handwerk der Anlage A der HwO ausüben will (vgl. §§ 1 
und 8 sowie den Titel der EU/EWR HwV). Die Berufsan-
erkennungsrichtlinie gilt gemäß ihrem Artikel 1 nur für 
den Fall, dass ein Mitgliedstaat „den Zugang zu einem 
reglementierten Beruf oder dessen Ausübung in seinem 
Hoheits gebiet an den Besitz bestimmter Berufsqualifika-
tionen knüpft“. Nach deutschem Handwerksrecht ist der 
Berufszugang allein bei den zulassungspflichtigen Hand-
werken an den Besitz bestimmter Berufsqualifikationen – 
im Regelfall gemäß § 7 Absatz 1a HwO an das Bestehen der 
Meisterprüfung – geknüpft. Ein zulassungsfreies Handwerk 
der Anlage B Abschnitt 1 oder ein handwerksähnliches 
Gewerbe der Anlage B Abschnitt 2 der HwO kann dagegen 
von jeder Person ohne vorherigen Qualifikationsnachweis 
ausgeübt werden, so dass sich die Anerkennungsfrage für 
diese Berufe nicht stellt. 

Verschiedene Regelungen der modernisierten Berufsaner-
kennungsrichtlinie bedürfen keiner Umsetzung in der  
EU/EWR HwV. 

Dies gilt etwa für die Regelung des partiellen Berufszu-
gangs im neuen Artikel 4f der Berufsanerkennungsrichtli-
nie. Danach gewährt die zuständige Behörde des Aufnah-
memitgliedstaats auf Einzelfallbasis partiellen Zugang zu 
einer Berufstätigkeit im eigenen Hoheitsgebiet, wenn fol-
gende Anforderungen erfüllt sind: Die bzw. der Berufsange-
hörige ist ohne Einschränkung qualifiziert, im Herkunfts-
mitgliedstaat die berufliche Tätigkeit auszuüben, für die im 
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Aufnahmemitgliedstaat ein partieller Zugang begehrt wird. 
Zudem müssen die Unterschiede zwischen der rechtmäßig 
ausgeübten Berufstätigkeit im Herkunftsmitgliedstaat und 
dem reglementierten Beruf im Aufnahmemitgliedstaat so 
groß sein, dass die Anwendung von Ausgleichsmaßnahmen 
der Anforderung an den Antragsteller bzw. die Antragstelle-
rin gleichkäme, das vollständige Ausbildungsprogramm im 
Aufnahmemitgliedstaat zu durchlaufen, um Zugang zum 
ganzen reglementierten Beruf im Aufnahmemitgliedstaat 
zu erlangen. 

Im Handwerksrecht besteht bereits die Möglichkeit, eine 
auf wesentliche Tätigkeiten eines Handwerks beschränkte 
Ausnahmebewilligung zu erteilen. Diese Regelung ist über 
§ 9 Absatz 1 i.V.m. § 8 Absatz 2 HwO auch auf Sachverhalte 
anwendbar, bei denen Diplome, Prüfungszeugnisse oder 
sonstige Befähigungsnachweise vorgelegt werden, die in 
einem anderen EU/EWR-Staat oder der Schweiz erworben 
wurden. Hierüber wird gewährleistet, dass Antragsteller 
bzw. Antragstellerinnen die Berufsqualifikation, die sie 
in ihrem Herkunftsstaat erworben haben, auch dann in 
Deutschland nutzen können, wenn sie nur einen wesentli-
chen Teilbereich eines umfassenderen zulassungspflichti-
gen Handwerksberufes darstellt. 

Kein spezifisches Umsetzungsbedürfnis besteht ferner 
hinsichtlich der im neuen Artikel 57a der Berufsanerken-
nungsrichtlinie statuierten Verpflichtung zur elektroni-
schen Verfahrensabwicklung. Nach dieser Regelung stellen 
die Mitgliedstaaten sicher, dass alle Verfahren nach der 
Richtlinie „leicht aus der Ferne und elektronisch“ abgewi-
ckelt werden können. Durch das Gesetz zur Förderung der 
elektronischen Verwaltung sowie zur Änderung weiterer 
Vorschriften vom 25. Juli 2013 (E-Government-Gesetz; 
BGBl. I S. 2749) wurden bereits die rechtlichen Vorausset-
zungen einer elektronischen Kommunikation mit der Ver-
waltung geschaffen. So besteht namentlich die Verpflich-
tung der Verwaltung zur Eröffnung eines elektronischen 
Zugangs für die Übermittlung elektronischer Dokumente. 

Zukünftig sollen Verfahren zur Anerkennung von Berufs-
qualifikationen auch über die so genannten Einheitlichen 
Ansprechpartner, die auf Grundlage von Artikel 6 der 
Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnen-
markt (Dienstleistungsrichtlinie) errichtet wurden, ein-
geleitet und abgewickelt werden können. Die Anträge auf 
Anerkennung von Berufsqualifikationen können deshalb 
nicht nur bei den zuständigen Stellen, sondern auch bei 
den einheitlichen Stellen im Sinne des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes (VwVfG) eingebracht werden. Diese wurden 

– in Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie – durch das 
Vierte Gesetz zur Änderung verwaltungsverfahrensrechtli-
cher Vorschriften vom 11. Dezember 2008 (BGBl. I S. 24184, 
4. VwVfÄndG) eingeführt und von den Ländern unter der 
Bezeichnung „Einheitlicher Ansprechpartner“ eingerichtet. 
Eine entsprechende Klarstellung erfolgte auch nach § 5b 
HwO. Eine weitere Regulierungsnotwendigkeit besteht 
mithin insoweit nicht.

Die neue EU/EWR HwV enthält vorläufig keine Regelungen 
zum Europäischen Berufsausweis. Die hierfür notwendige 
Erweiterung der Verordnungsermächtigung in § 9 HwO 
erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Von der Verordnungs-
ermächtigung soll zu gegebener Zeit Gebrauch gemacht 
werden, wenn die Europäische Kommission entsprechende 
Durchführungsrechtsakte mit Relevanz für das zulassungs-
pflichtige Handwerk erlassen hat. Aus der Durchführungs-
verordnung (EU) 2015/983 der Europäischen Kommission 
vom 24. Juni 2015 betreffend das Verfahren zur Ausstellung 
des Europäischen Berufsausweises und die Anwendung 
des Vorwarnmechanismus gemäß der Richtlinie 2005/36/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 
159 vom 24. Juni 2015, S. 27) ergibt sich kein spezifisches 
Umsetzungserfordernis im Handwerksrecht, da Anhang 1 
der Durchführungsverordnung unter den für den Europäi-
schen Berufsausweis in Frage kommenden Berufen derzeit 
kein Handwerk aufführt.

III. Ermächtigungsgrundlage 

Ermächtigungsgrundlage für den Erlass der EU/EWR HwV 
ist die Regelung des § 9 Absatz 1 HwO, zuletzt geändert 
durch Artikel 283 der zehnten Zuständigkeitsanpassungs-
verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474). Nach § 9 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 HwO wird das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie ermächtigt zu bestimmen, 
unter welchen Voraussetzungen einer bzw. einem Staats-
angehörigen eines Mitgliedstaates der EU, eines EWR-Ver-
tragsstaates oder der Schweiz, die bzw. der im Inland zur 
Ausübung eines zulassungspflichtigen Handwerks eine ge-
werbliche Niederlassung unterhalten oder als Betriebsleite-
rin bzw. Betriebsleiter tätig werden will, eine Ausnahmebe-
willigung zur Eintragung in die Handwerksrolle zu erteilen 
ist. Diese Ermächtigungsgrundlage liegt insbesondere den 
§§ 1 bis 7 der EU/EWR HwV zugrunde. Daneben stützt sich 
die EU/EWR HwV (insbesondere §§ 8 bis 10) auch auf die 
Ermächtigungsgrundlage des § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
HwO, die die Dienstleistungsfreiheit betrifft. Danach ist das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ermächtigt 
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zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen es Staats-
angehörigen eines der vorgenannten Staaten, die im Inland 
keine gewerbliche Niederlassung unterhalten, gestattet ist, 
grenzüberschreitende Dienstleistungen in einem zulas-
sungspflichtigen Handwerk zu erbringen.

IV. Folgenabschätzung, Kosten, Bürokratiekosten

Durch die Änderungsrichtlinie 2013/55/EU wurden die 
Vorschriften der Berufsanerkennungsrichtlinie für die 
Anerkennung beruflicher Qualifikationen vereinfacht, ge-
strafft und verbessert. Die Umsetzung der Richtlinie führt 
nicht zu einem erhöhten Aufwand im Vergleich zu dem 
Aufwand, der bisher durch die Umsetzung der Richtlinie 
2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikatio-
nen entstanden ist. 

Der Vollzugsaufwand entsteht bei den Handwerkskam-
mern, da diese nach Landesrecht zuständig sind. Er dürfte 
aber sowohl im Hinblick auf das Verfahren zur Erteilung 
einer Ausnahmebewilligung zur Eintragung in die Hand-
werksrolle für ausländische Gewerbetreibende als auch im 
Hinblick auf das Anzeigeverfahren und etwaige Nachprü-
fungen im Zusammenhang mit der Erbringung grenzüber-
schreitender Handwerksdienstleistungen dem Aufwand 
nach der bisher geltenden Verordnung entsprechen. Mittel-
fristig könnte der Vollzugsaufwand abnehmen. Besonders 
die Ausweitung der automatischen Anerkennung durch 
die Einführung gemeinsamer Ausbildungsgrundsätze (die 
neuen Artikel 49a und 49b der Berufsanerkennungsricht-
linie) dürfte, sobald die Europäische Kommission entspre-
chende delegierte bzw. Durchführungsrechtsakte mit Re-
levanz für das zulassungspflichtige Handwerk erlassen hat, 
die Verwaltung – etwa infolge entfallender Nachprüfungen 
von Berufsqualifikationen bei grenzüberschreitenden 
Handwerkerdienstleistungen – entlasten. 

Kosten für die Wirtschaft entstehen ausländischen Gewer-
betreibenden, die einen Antrag auf Erteilung einer Aus-
nahmebewilligung zur Eintragung in die Handwerksrolle 
stellen, um hier als Selbständige oder als Betriebsleiter 
ein zulassungspflichtiges Handwerk ausüben zu können. 
Ausländischen Gewerbetreibenden, die nur vorübergehend 
und gelegentlich im Inland Dienstleistungen in einem zu-
lassungspflichtigen Handwerk ausüben wollen, entstehen, 
wie bisher, keine oder nur geringe Kosten durch das Anzei-
geverfahren. 

In beiden Fällen ist eine Erhöhung dieser Kosten gegenüber 
den Kosten, die durch das bisherige Verfahren entstanden 
sind, nicht zu erwarten.
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B. Zu den einzelnen Vorschriften
 
Zu Abschnitt 1 
(Eintragung in die Handwerksrolle)

Zu § 1 (Ausnahmebewilligung zur Eintragung in die 
Handwerksrolle)

Der Regelungsgehalt von § 1 wird durch die Änderungs-
richtlinie 2013/55/EU nicht berührt. 

§ 1 und die nachfolgenden Vorschriften der EU/EWR HwV 
regeln, wann eine Ausnahmebewilligung zur Eintragung 
in die Handwerksrolle nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
in Verbindung mit § 7 Absatz 3 HwO für ein Handwerk der 
Anlage A der HwO zu erteilen ist und damit der Zugang zu 
einem zulassungspflichtigen Handwerk eröffnet wird. Neu 
aufgenommen wird in diesem Kontext eine Regelung zur 
Erteilung von Ausnahmebewilligungen bei gemeinsamen 
Ausbildungsrahmen und Ausbildungsprüfungen. Die §§ 1 
bis 7 gelten nur für den Fall, dass im Inland eine gewerb-
liche Niederlassung unterhalten oder eine Tätigkeit als 
Betriebsleiter bzw. Betriebsleiterin ausgeübt werden soll, 
wenn also die gemeinschaftsrechtliche Niederlassungsfrei-
heit bzw. die Arbeitnehmerfreizügigkeit anwendbar ist. Für 
grenzüberschreitende Dienstleistungen im Inland, die nur 
vorübergehend und gelegentlich erbracht werden, sind die 
§§ 8 bis 10 maßgeblich. Der alternative Verweis auf die be-
absichtigte Unterhaltung einer Niederlassung ist nach Weg-
fall des Inhaberprinzips infolge der Handwerksnovelle von 
2004 nicht zwingend erforderlich, soll aber als wichtigster 
Anwendungsfall im Handwerkssektor erhalten bleiben.

Zur besseren Lesbarkeit der EU/EWR HwV werden die Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union, die Vertragsstaaten 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
und die Schweiz im Wege einer Legaldefinition als „Her-
kunftsstaaten“ bezeichnet, sonstige Staaten werden nach-
folgend als „Drittstaaten“ bezeichnet. 

Zu § 2 (Anerkennung von Berufserfahrung)

Der Regelungsgehalt von § 2 wird durch die Änderungs-
richtlinie 2013/55/EU nur unwesentlich betroffen. 

 
§ 2 setzt Artikel 16 in Verbindung mit Artikel 17 der Be-
rufsanerkennungsrichtlinie um. Bei den zulassungspflich-
tigen Handwerken der Anlage A der Handwerksordnung 
handelt es sich grundsätzlich um Tätigkeiten nach Anhang 
IV Verzeichnis I der Berufsanerkennungsrichtlinie, so dass 
Artikel 17 anwendbar ist. Artikel 16 sieht vor, dass dann, 
wenn in einem Mitgliedstaat „die Aufnahme einer der in 
Anhang IV genannten Tätigkeiten oder ihre Ausübung 
vom Besitz allgemeiner, kaufmännischer oder fachlicher 
Kenntnisse und Fertigkeiten abhängig gemacht“ wird, 
der betreffende Mitgliedstaat die vorherige Ausübung der 
betreffenden Tätigkeit in einem anderen Mitgliedstaat als 
ausreichenden Nachweis für diese Kenntnisse und Fertig-
keiten anerkennt. Da die Gesundheitshandwerke, d. h. die in 
Anlage A Nummer 33 bis 37 der HwO genannten Gewerbe, 
nicht in Anhang IV der Anerkennungsrichtlinie aufgeführt 
sind, kann wie bisher keine Anerkennung der Berufsqua-
lifikation bei diesen Handwerken durch den Nachweis 
der Berufserfahrung (vgl. § 2 Absatz 1 Satz 2), sondern nur 
durch Vorlage entsprechender Ausbildungs- und Befähi-
gungsnachweise nach § 3 erfolgen.

Die Definition der Betriebsverantwortlichen in § 2 Absatz 
3 entspricht der Definition des Betriebsleiters in Artikel 3 
Absatz 1 Buchstabe i der Berufsanerkennungsrichtlinie. Um 
Verwechslungen mit dem im Handwerksrecht fest umris-
senen Begriff des Betriebsleiters bzw. der Betriebsleiterin 
nach § 7 Absatz 1 HwO zu vermeiden, der nicht inhalts-
gleich mit der Richtlinien-Definition ist, wurde bereits in 
der bisherigen Fassung der EU/EWR-Handwerk-Verord-
nung der Begriff des Betriebsverantwortlichen gewählt.

In § 2 Absatz 2 Satz 1 wird klargestellt, dass eine tatsächli-
che und rechtmäßige Ausübung der Tätigkeit als Vollzeit-
beschäftigung oder als entsprechende Teilzeitbeschäftigung 
nachgewiesen werden muss, um als notwendige Berufs-
erfahrung anerkannt zu werden. Damit wird die überar-
beitete Definition des Begriffs „Berufserfahrung“ in Artikel 
3 Absatz 1 Buchstabe f der Berufsanerkennungsrichtlinie 
umgesetzt (entsprechende Ergänzungen auch in § 3 Absatz 
3 Satz 1 und Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 sowie § 8 Absatz 1 
Satz 2). 

Die in § 2 Absatz 2 Nummern 2, 3 und 5 genannten Ausbil-
dungszeiten beziehen sich auf die Regelausbildungszeiten.
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Zu § 3 (Anerkennung von Ausbildungs- und 
Befähigungsnachweisen)

Durch die Änderungsrichtlinie 2013/55/EU wird die Aner-
kennung von Berufsqualifikationen nach dem allgemeinen 
System (Artikel 10 bis 15 der Berufsanerkennungsrichtlinie) 
vereinfacht.

Die Berufsanerkennungsrichtlinie enthält in den Artikeln 
10 bis 15 allgemeine Regelungen für die Anerkennung 
von Ausbildungs- und Befähigungsnachweisen. Gemäß 
Artikel 10 Buchstabe a gelten die Regelungen über die An-
erkennung von Ausbildungsnachweisen in Artikel 11 bis 
15 für die in Anhang IV aufgeführten Tätigkeiten, „wenn 
der Migrant die Anforderungen der Artikel 17, 18 und 19 
nicht erfüllt“. Die Handwerke der Anlage A der HwO fallen 
grundsätzlich unter die in Anhang IV der Richtlinie aufge-
führten Tätigkeiten. Das bedeutet, dass sich Antragsteller 
bzw. Antragstellerinnen, die ein solches Handwerk als 
Selbstständige oder als Betriebsleiter bzw. Betriebsleite-
rinnen ausüben wollen, subsidiär auf die Regelungen über 
die Anerkennung von Ausbildungs- und Befähigungsnach-
weisen berufen können, falls die Grundsätze der automati-
schen Anerkennung von Berufserfahrung (Artikel 16 bis 20) 
nicht greifen. Dessen ungeachtet wird Antragstellern bzw. 
Antragstellerinnen in der EU/EWR HwV ein Wahlrecht 
eingeräumt, eine automatische Anerkennung nach § 2 oder 
eine Anerkennung nach § 3 zu beantragen. Auch über § 50b 
HwO besteht ein eigenständiger Anspruch auf Anerken-
nung von Ausbildungs- und Befähigungsnachweisen im 
Rahmen einer Gleichwertigkeitsfeststellung.

Nach der bisherigen Rechtslage war die Anerkennung von 
Ausbildungs- und Befähigungsnachweisen nur möglich, 
wenn das Qualifikationsniveau der Antragsteller und 
-stellerinnen mindestens unmittelbar unterhalb des vom 
Aufnahmemitgliedstaat geforderten Qualifikationsniveaus 
nach Artikel 11 der Berufsanerkennungsrichtlinie lag. Nun-
mehr ist es den Mitgliedstaaten verwehrt, Anträge auf der 
Grundlage von Mindestqualifikationsniveaus abzulehnen. 
Damit haben auch Personen, deren Berufsqualifikation der 
niedrigsten Niveaustufe des Artikels 11 entspricht, grund-
sätzlich einen Anerkennungsanspruch. Die in Artikel 11 
definierten Qualifikationsniveaus werden mithin in ihrer 
Bedeutung für die Anerkennungspraxis relativiert und die 
bisherige Festlegung des für die Anerkennung erforderli-
chen Mindestniveaus (§ 3 Absatz 2 der EU/EWR HwV vom 
20. Dezember 2007) wird obsolet. Zum Ausgleich von Un-
terschieden zwischen der ausländischen Berufsqualifika-
tion und der im Inland erforderlichen Berufsqualifikation 

bleibt den Mitgliedstaaten nach dem novellierten Artikel 14 
der Berufsanerkennungsrichtlinie zukünftig nur die Mög-
lichkeit, in bestimmten Fällen von den Antragstellern und 
Antragstellerinnen zu verlangen, vor der Anerkennung ih-
rer Berufsqualifikation eine Ausgleichsmaßnahme (Anpas-
sungslehrgang oder Eignungsprüfung) zu absolvieren. Alle 
Meisterabschlüsse sind zwar nach wie vor der Niveaustufe 
des Artikels 11 Buchstabe c zuzuordnen, sie kommen aber 
zukünftig vornehmlich als Referenz zum Tragen, um beruf-
liche Qualifikationen vergleichen und die Notwendigkeit 
von Ausgleichsmaßnahmen beurteilen zu können. 

Anders als in der bisherigen EU/EWR HwV werden die Re-
gelungen zur Anerkennung von Ausbildungs- und Befähi-
gungsnachweisen in einer Bestimmung zusammengefasst. 

Der Aufbau von § 3 spiegelt dabei zunächst den Aufbau von 
Artikel 13 der Berufsanerkennungsrichtlinie, der drei Fälle 
vorsieht, in denen – unter jeweils unterschiedlichen Vor-
aussetzungen – eine Anerkennung von Ausbildungs- oder 
Befähigungsnachweisen erfolgen kann:

1. wenn im Herkunftsstaat des Antragstellers bzw. der 
Antragstellerin eine bestimmte berufliche Qualifikation 
Voraussetzung für die Ausübung der betreffenden Tätig-
keit ist (Artikel 13 Absatz 1),

2. wenn der Herkunftsstaat für die Ausübung der betref-
fenden Tätigkeit keine bestimmte berufliche Qualifika-
tion voraussetzt und es dort auch keine staatlich gere-
gelte Ausbildung für die Tätigkeit gibt (Artikel 13 Absatz 
2 Unterabsatz 1 und 2) und

3. wenn nur die Ausbildung im Herkunftsstaat des An-
tragstellers bzw. der Antragstellerin staatlich geregelt ist 
(Artikel 13 Absatz 2 Unterabsatz 3).

§ 3 Absatz 1 regelt in Umsetzung von Artikel 13 Absatz 1 
in Verbindung mit dem überarbeiteten Artikel 11 der Be-
rufsanerkennungsrichtlinie den Fall, dass im jeweiligen 
Herkunftsstaat der Antragstellerinnen und Antragsteller 
die Ausübung der betreffenden Tätigkeit an den Besitz 
einer bestimmten beruflichen Qualifikation geknüpft ist. 
An den allgemeinen Anforderungen der Gleichwertigkeits-
prüfung hat sich durch den modifizierten Anerkennungs-
mechanismus nichts geändert. Nach dem Wortlaut wird 
eine Ausnahmebewilligung vorbehaltlich der Anordnung 
von Ausgleichsmaßnahmen erteilt, wenn die Antragstelle-
rinnen und Antragsteller eine in einem anderen EU/EWR-
Staat oder in der Schweiz erworbene berufliche Qualifika-
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tion vorweisen, die dort Voraussetzung für die Ausübung 
zumindest einer wesentlichen Tätigkeit des betreffenden 
Gewerbes ist. Es ist daher die Gleichwertigkeit der Berufs-
qualifikation der Antragstellerinnen und Antragsteller 
mit dem einschlägigen inländischen Meisterabschluss als 
Referenzqualifikation festzustellen. Erfasst etwa die anzu-
erkennende Berufsqualifikation nur einzelne wesentliche 
Tätigkeiten der inländischen Referenzqualifikation, so ist 
entweder eine auf diese Tätigkeiten beschränkte Ausnah-
mebewilligung zu erteilen oder aber eine Ausgleichsmaß-
nahme nach § 5 anzubieten, wenn die Antragstellerinnen 
oder Antragsteller ein zulassungspflichtiges Handwerk in 
seiner Gesamtheit ausüben wollen. 

Verfügt der Antragsteller bzw. die Antragstellerin über einen 
einschlägigen universitären Abschluss, der den Niveaus-
tufen des Artikels 11 Buchstabe d oder e der Berufsaner-
kennungsrichtlinie entspricht, so wird der in Artikel 13 
statuierte Anerkennungsanspruch seit der Änderung der 
Handwerksordnung durch Artikel 9a des Zweiten Mittel-
standsentlastungsgesetzes wie bisher über die Regelung des 
§ 7 Absatz 2 Satz 4 HwO umgesetzt. 

Der neu gefasste § 3 Absatz 2 stellt klar, dass auch die Er-
teilung einer Ausnahmebewilligung nach diesem Absatz 
ausdrücklich unter dem Vorbehalt der Anordnung von 
Ausgleichsmaßnahmen nach § 5 steht. 

§ 3 Absatz 2 Satz 1 normiert die Fälle, in denen die Ausbil-
dung – nicht aber der Beruf – im jeweiligen Herkunftsstaat 
der Antragsteller und Antragstellerinnen staatlich regle-
mentiert ist (bisher § 3 Absatz 4). Damit wird Artikel 13 
Absatz 2 Unterabsatz 3 der Berufsanerkennungsrichtlinie 
umgesetzt. 

In § 3 Absatz 2 Satz 2 wird weitgehend die Begriffsdefini-
tion der „reglementierten Ausbildung“ in Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe e der Berufsanerkennungsrichtlinie übernom-
men, um den Regelungsgehalt des Absatzes verständlicher 
zu machen.

§ 3 Absatz 3 behandelt Fälle, in denen weder Ausbildung 
noch Beruf im Herkunftsstaat des Antragstellers bzw. der 
Antragstellerin staatlich geregelt sind, sie jedoch dort eine 
Ausbildung durchlaufen haben, die sie fachlich auf die 
Ausübung dieses Berufes vorbereitet hat (bisher § 3 Absatz 
3). In Umsetzung von Artikel 13 Absatz 2 Unterabsatz 1 
der Berufsanerkennungsrichtlinie wird der Zeitraum, über 
den die erforderliche Berufstätigkeit ausgeübt worden sein 
muss, auf ein Jahr verkürzt.

In § 3 Absatz 4 werden nunmehr gleichgestellte Ausbildun-
gen und der Schutz erworbener Rechte geregelt (bisher § 4 
Absatz 1). In Umsetzung des überarbeiteten Artikels 12 Ab-
satz 1 der Berufsanerkennungsrichtlinie wird klargestellt, 
dass es für die Anwendbarkeit der Vorschrift unerheblich 
ist, ob die abgeschlossene Ausbildung auf Voll- oder Teil-
zeitbasis durchlaufen wurde oder im Rahmen eines forma-
len oder nichtformalen Ausbildungsprogramms erfolgte. 

§ 3 Absatz 5 regelt in Umsetzung von Artikel 3 Absatz 3 
in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 2 der Berufsanerken-
nungsrichtlinie die Gleichstellung von Drittstaatsberufs-
qualifikationen, die in einem anderen EU/EWR-Staat oder 
in der Schweiz anerkannt wurden (bisher § 4 Absatz 2). Da-
nach ist eine in einem Drittstaat erworbene Ausbildung ei-
ner Ausbildung, die in der EU, dem EWR oder der Schweiz 
abgeschlossen wurde, gleichgestellt, sofern ein anderer 
Mitgliedstaat der EU, ein anderer Vertragsstaat des Abkom-
mens über den EWR oder die Schweiz dem Antragsteller 
bzw. der Antragstellerin aufgrund dieser Ausbildung die 
Ausübung eines Berufs, für die dieser Staat eine bestimmte 
berufliche Qualifikation voraussetzt, gestattet hat und 
der Antragsteller bzw. die Antragstellerin gemäß Artikel 3 
Absatz 3 der Berufsanerkennungsrichtlinie in dem betref-
fenden Beruf drei Jahre Berufserfahrung im Hoheitsgebiet 
dieses Staates besitzt. Unabhängig von diesen gemein-
schaftsrechtlichen Vorgaben bestehen im Handwerksrecht 
mit den §§ 40a, 50b HwO weitere rechtliche Grundlagen zu 
Anerkennung von in Drittstaaten erworbenen Berufsquali-
fikationen.

Zu § 4 (Gemeinsame Ausbildungsrahmen und 
Ausbildungsprüfungen)

Durch die Änderungsrichtlinie 2013/55/EU wird der 
Bereich der automatischen Anerkennung erweitert.

Mit dem Konzept „gemeinsamer Ausbildungsgrundsätze“ 
im neuen Kapitel III A der Berufsanerkennungsrichtlinie 
werden erstmals Regelungen zu „gemeinsamen Ausbil-
dungsrahmen“ (Artikel 49a) und zu „gemeinsamen Ausbil-
dungsprüfungen“ (Artikel 49b) in das gemeinschaftsrecht-
liche System der Anerkennung von Berufsqualifikationen 
aufgenommen. 

Artikel 49a Absatz 1 Satz 1 definiert gemeinsame Ausbil-
dungsrahmen als ein gemeinsames Spektrum von für die 
Ausübung des betreffenden Berufs mindestens erforder-
lichen Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen. Bei 
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einer gemeinsamen Ausbildungsprüfung handelt es sich 
nach Artikel 49b Absatz 1 Satz 1 um eine standardisierte 
Eignungsprüfung, die den Inhabern einer bestimmten Be-
rufsqualifikation vorbehalten ist.

Die Europäische Kommission erlässt gemeinsame Ausbil-
dungsrahmen und gemeinsame Ausbildungsprüfungen für 
einzelne Berufe als delegierte Rechtsakte nach Artikel 57c 
der Berufsanerkennungsrichtlinie. Die in diesem Rahmen 
erworbenen Berufsqualifikationen unterliegen der auto-
matischen Anerkennung in allen anderen EU/EWR-Staaten 
und der Schweiz.

Der neugefasste § 4 setzt die Artikel 49a und 49b der Be-
rufsanerkennungsrichtlinie im Handwerksrecht um. 

§ 4 Absatz 1 sieht die Erteilung einer Ausnahmebewilligung 
als gebundene Entscheidung für den Fall vor, dass die  
Antragsteller und Antragstellerinnen in einem anderen 
EU/EWR-Staat oder in der Schweiz für das betreffende Ge-
werbe erfolgreich einen gemeinsamen Ausbildungsrahmen 
durchlaufen haben, der in Deutschland eingeführt wurde 
(Artikel 49a).

§ 4 Absatz 2 sieht die Erteilung einer Ausnahmebewilligung 
als gebundene Entscheidung für den Fall vor, dass Antrag-
steller bzw. Antragstellerinnen in einem anderen EU/EWR-
Staat oder in der Schweiz für das betreffende Gewerbe eine 
gemeinsame Ausbildungsprüfung bestanden haben, die in 
Deutschland eingeführt wurde (Artikel 49b).

Zu § 5 (Ausgleichsmaßnahmen)

Durch die Änderungsrichtlinie 2013/55/EU werden gering-
fügige Anpassungen bei der bisherigen Regelung des § 5 zu 
Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. 

Mit der Regelung in § 5 wird von der den Mitgliedstaaten 
in Artikel 14 der Berufsanerkennungsrichtlinie eingeräum-
ten Möglichkeit Gebrauch gemacht, in bestimmten Fällen 
von der Antragstellerin bzw. vom Antragsteller zu verlan-
gen, dass sie oder er vor der Anerkennung ihrer oder seiner 
Berufsqualifikation einen Anpassungslehrgang absolviert 
oder eine Eignungsprüfung ablegt. Diese Möglichkeit wird 
genutzt, weil dadurch Niveauunterschiede bei der Ausbil-
dung oder unterschiedliche Ausbildungsfächer ausgegli-
chen werden können. 

§ 5 unterscheidet sich insofern von der bisherigen Re-
gelung, als es nach dem überarbeiteten Artikel 14 der 
Berufsanerkennungsrichtlinie nicht mehr möglich ist, 
Ausgleichsmaßnahmen ausschließlich aufgrund von von-
einander abweichenden Ausbildungsdauern anzuordnen. 
Bisher konnte eine Ausgleichsmaßnahme auch dann auf-
erlegt werden, wenn die nachgewiesene Ausbildungsdauer 
mindestens ein Jahr unter der im Inland geforderten Aus-
bildungsdauer lag. 

Die Voraussetzungen für die Auferlegung von Ausgleichs-
maßnahmen sind in § 5 Absatz 1 geregelt, der Artikel 14 
Absatz 1 der Berufsanerkennungsrichtlinie umsetzt. Als im 
Inland vorgeschriebener Ausbildungsnachweis wird dabei 
in § 5 Absatz 1 Nummer 1 die inländische Meisterprüfung 
als der in der Handwerksordnung bei den zulassungspflich-
tigen Handwerken vorgesehene Regelfall aufgeführt.

In § 5 Absatz 1 Nummer 1 und 2 wurde ergänzend der Be-
griff „Handlungsfelder“, der die bisherige „Fächerstruktur“ 
in den schriftlichen Prüfungsteilen (in Teil II, III und IV) 
der Meisterprüfungsverordnungen abgelöst hat, aufge-
nommen. Handlungsfelder sind zusammengehörige Auf-
gabenkomplexe mit beruflichen Handlungssituationen, die 
in ihrer Ausgestaltung komplexer als eine fächerbezogene 
Aufgabenstellung sind.

Artikel 14 Absatz 2 der Berufsanerkennungsrichtlinie regelt 
zwar grundsätzlich, dass der Mitgliedstaat der Antragstel-
lerin oder dem Antragsteller die Wahl zwischen einem 
Anpassungslehrgang und einer Eignungsprüfung lassen 
muss. Abweichend hiervon sieht aber Artikel 14 Absatz 3 
Unterabsatz 3 der Richtlinie vor, dass der Aufnahmestaat 
in den Fällen des Artikels 10 Buchstabe a ohne Wahlrecht 
der Antragstellerin oder des Antragstellers einen Anpas-
sungslehrgang oder eine Eignungsprüfung verlangen kann, 
„wenn Tätigkeiten als Selbstständiger oder als Betriebsleiter 
ausgeübt werden sollen, die die Kenntnis und die Anwen-
dung der geltenden spezifischen innerstaatlichen Vor-
schriften erfordern, soweit die zuständige Behörde des Auf-
nahmemitgliedstaats für die eigenen Staatsangehörigen die 
Kenntnis und die Anwendung dieser innerstaatlichen Vor-
schriften für den Zugang zu den Tätigkeiten vorschreibt“.

Diese Voraussetzungen für die Aufhebung des Wahlrechts 
liegen bei den zulassungspflichtigen Handwerken vor. Die 
Handwerke der Anlage A der HwO fallen unter Artikel 10 
Buchstabe a in Verbindung mit Anhang IV der Berufsaner-
kennungsrichtlinie. Eine Ausnahmebewilligung zur Eintra-
gung in die Handwerksordnung ist nur dann erforderlich, 
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wenn Tätigkeiten als Selbständige bzw. Selbständiger oder 
als Betriebsleiterin bzw. -leiter ausgeübt werden sollen. 
Ferner erfordert die Ausübung eines zulassungspflichtigen 
Handwerks in diesem Fall die Kenntnis und Anwendung 
der geltenden innerstaatlichen Vorschriften, die jeweils für 
das fragliche Handwerk spezifisch sind (beispielsweise bei 
den Bauhandwerken unter anderem bau-, umwelt- und 
arbeitsschutzrechtliche Vorschriften). Die Kenntnis der 
spezifischen innerstaatlichen Vorschriften ist für Gewer-
betreibende vorgeschrieben, die in Deutschland die Meis-
terprüfung ablegen wollen, denn nach § 45 Absatz 3 HwO 
hat der Prüfling bei einer Meisterprüfung unter anderem 
nachzuweisen, dass er neben betriebswirtschaftlichen 
und kaufmännischen auch die erforderlichen rechtlichen 
Kenntnisse besitzt (Teil III der Meisterprüfung).

Ausgleichsmaßnahmen dürfen – auch aus Gründen der 
Verhältnismäßigkeit – nur im Hinblick auf die festgestell-
ten Unterschiede und nur als Ausgleich für diese verlangt 
werden, so dass etwa eine Eignungsprüfung nicht einer 
vollständigen inländischen Meisterprüfung entsprechen 
darf. § 5 Absatz 2 stellt klar, dass Ausgleichsmaßnahmen 
nicht bei der Anerkennung von Berufserfahrung nach § 2 
sowie bei einer automatischen Anerkennung auf Grundlage 
von § 4 verlangt werden können. § 5 Absatz 2 Nummer 2 
(Berücksichtigung von Berufserfahrung) und Nummer 3 
(Berücksichtigung lebenslangen Lernens) setzen den überar-
beiteten Artikel 14 Absatz 5 der Berufsanerkennungsricht-
linie um. 

Zu § 6 (Anerkennungsverfahren, Mitteilungspflichten  
und Fristen)

Durch die Änderungsrichtlinie 2013/55/EU werden insbe-
sondere mit Blick auf die Begründung von Ausgleichsmaß-
nahmen und bei der Anordnung von Eignungsprüfungen 
einige Ergänzungen bei der bisherigen Regelung des § 6 
zu den Anerkennungsverfahren, Mitteilungspflichten und 
Fristen erforderlich.

§ 6 Absatz 1 setzt Artikel 50 Absatz 1 in Verbindung mit 
Anhang VII der Berufsanerkennungsrichtlinie um, worin 
festgelegt ist, welche Unterlagen und Bescheinigungen 
die zuständigen Behörden beim Anerkennungsverfahren 
verlangen können. Die Erhebung, Verarbeitung und Nut-
zung personenbezogener Daten richten sich dabei nach 
den Datenschutzgesetzen der Länder. Für die Prüfung, ob 
die Voraussetzungen für die Erteilung der Ausnahmebe-
willigung zur Eintragung in die Handwerksrolle vorliegen, 

sind insbesondere die in § 6 Absatz 1 Nummer 1 bis 6 
vorgesehenen Unterlagen und Bescheinigungen erforder-
lich. § 6 Absatz 1 Nummer 3 zieht dabei die in Artikel 17 
Absatz 1 Buchstabe b, c und e jeweils gesondert geregelte 
Voraussetzung, wonach die Ausbildung durch ein staatlich 
anerkanntes Zeugnis bescheinigt oder von einer zustän-
digen Berufsorganisation anerkannt sein muss, in einem 
Satz zusammen. Der um die in § 4 geregelten gemeinsamen 
Ausbildungsrahmen und Ausbildungsprüfungen sowie 
den in § 5 Absatz 2 Nummer 3 geregelten Fall lebenslangen 
Lernens erweiterte § 6 Absatz 1 Nummer 4 sieht vor, dass 
die Befähigungs-, Ausbildungs- oder Prüfungsnachweise als 
beglaubigte Kopie vorzulegen sind, da es sich hierbei um 
besonders wichtige und fälschungsgefährdete Unterlagen 
handelt.

§ 6 Absatz 1 Nummer 6 macht von der in Anhang VII 
Nummer 1 Buchstabe d der Berufsanerkennungsrichtlinie 
vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch, Unterlagen zur Zu-
verlässigkeit der oder des Gewerbetreibenden zu verlangen. 
Nach Anhang VII Nummer 1 Buchstabe d erkennt die Be-
hörde eines Aufnahmemitgliedstaates, die „die Aufnahme 
eines reglementierten Berufs von der Vorlage eines Zuver-
lässigkeitsnachweises oder einer Bescheinigung über die 
Konkursfreiheit abhängig macht oder die die Ausübung 
dieses Berufes im Falle eines schwerwiegenden standeswid-
rigen Verhaltens oder einer Verurteilung wegen strafbarer 
Handlungen aussetzt oder untersagt“, bei Angehörigen der 
Mitgliedstaaten als hinreichenden Nachweis Unterlagen an, 
die von den zuständigen Behörden des Herkunftsmitglied-
staats ausgestellt wurden und die belegen, dass die Erfor-
dernisse erfüllt werden. Diese Vorschrift ist hier anwendbar, 
da die Gewerbeausübung nach § 35 der Gewerbeordnung 
erforderlichenfalls zu untersagen ist, wenn Tatsachen (z. B. 
eine Verurteilung wegen einer berufsbezogenen Straftat) 
vorliegen, die die Unzuverlässigkeit des bzw. der Gewer-
betreibenden in Bezug auf dieses Gewerbe dartun; diese 
Bestimmung gilt ergänzend zur HwO auch für Gewerbe-
treibende, die Tätigkeiten nach der HwO ausüben.

Zwar ist die Frage der Zuverlässigkeit von Antragstellern 
und Antragstellerinnen nicht schon im Rahmen des Ver-
fahrens auf Erteilung einer Ausnahmebewilligung zu be-
rücksichtigen. Um aber zu verhindern, dass Antragsteller 
und Antragstellerinnen, denen in ihrem Herkunftsstaat 
die Gewerbeausübung wegen Unzuverlässigkeit untersagt 
wurde, in die Handwerksrolle eingetragen werden, ohne 
dass die für die Erteilung von Ausnahmebewilligungen 
und die Eintragung in die Handwerksrolle zuständige Be-
hörde von der Gewerbeuntersagung erfährt, erscheint es 
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erforderlich, dass die zuständige Behörde von den Antrag-
stellern und Antragstellerinnen auch Unterlagen über eine 
Gewerbeuntersagung wegen Unzuverlässigkeit anfordern 
kann. Stellt der Herkunftsstaat derartige Unterlagen ge-
nerell nicht aus, sieht § 6 Absatz vor, dass die Unterlagen 
durch eine Versicherung an Eides statt oder eine feierliche 
Erklärung der Antragsteller und Antragstellerinnen vor ei-
ner dafür zuständigen Stelle ihres Herkunftsstaates ersetzt 
werden können. Aus Artikel 50 Absatz 1 Unterabsatz 2 der 
Berufsanerkennungsrichtlinie, der in § 6 Absatz 2 Satz 2 
umgesetzt wird, ergibt sich, dass diese Unterlagen bei ihrer 
Vorlage nicht älter als drei Monate sein dürfen. 

§ 6 Absatz 3 sieht ferner in Umsetzung von Anhang VII 
Nummer 1 Buchstabe b der Berufsanerkennungsrichtlinie 
vor, dass die Antragsteller und Antragstellerinnen aufgefor-
dert werden können, Informationen zu ihrer Ausbildung 
vorzulegen bzw. dass diese Informationen bei der Kontakt-
stelle, der zuständigen Behörde oder einer anderen ein-
schlägigen Stelle des Herkunftsstaates angefordert werden 
können.

§ 6 Absatz 4 Satz 1 bis 3 setzt die Fristenregelungen nach 
Artikel 51 Absatz 1 und 2 der Berufsanerkennungsrichtlinie 
um. Die 3-Monats-Frist nach § 6 Absatz 3 Satz 2 beginnt 
erst zu laufen, wenn bei der zuständigen Behörde vollstän-
dige Unterlagen des Antragstellers bzw. der Antragstellerin 
einschließlich erforderlicher Informationen zu der Ausbil-
dung vorliegen. In Ausnahmefällen kann diese Frist verlän-
gert werden.

§ 6 Absatz 5 sieht in Umsetzung von Artikel 50 Absatz 2 
bis 3a der Berufsanerkennungsrichtlinie vor, dass im Fall 
berechtigter Zweifel die Echtheit von vorgelegten Doku-
menten oder an den dadurch verliehenen Rechten durch 
Nachfrage bei der zuständigen Stelle des Herkunftsstaates 
überprüft werden kann. Der Fristablauf ist so lange ge-
hemmt. Die aufgenommene Ergänzung, wonach für der-
artige Nachfragen das Binnenmarkt-Informationssystem 
zu nutzen ist, setzt die entsprechende Vorgabe im neuen 
Artikel 50 Absatz 3b der Berufsanerkennungsrichtlinie um. 
Diese Verpflichtung gilt für alle EU/EWR-Staaten, nicht 
aber im Verhältnis zur Schweiz, die dem Binnenmarkt-In-
formationssystem nicht angeschlossen ist. Für Nachfragen 
bei den zuständigen Stellen in der Schweiz sind insoweit 
die herkömmlichen Kommunikationswege zu nutzen.

§ 6 Absatz 6 dient der Umsetzung von Artikel 56a Absatz 
1 Buchstabe k, Absatz 2 und Absatz 3 der Berufsanerken-
nungsrichtlinie (Vorwarnmechanismus). 

Artikel 56a Absatz 1 der Berufsanerkennungsrichtlinie 
verpflichtet die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, 
sich gegenseitig zu informieren, wenn den Angehörigen be-
stimmter Berufe die Berufsausübung durch Behörden oder 
Gerichte – sei es auch nur teilweise oder vorübergehend 
– untersagt oder beschränkt wurde. Darunter fallen nach 
Artikel 56a Absatz 1 Buchstabe k der Berufsanerkennungs-
richtlinie auch „sonstige Berufsangehörige, die Tätigkeiten 
ausüben, die Auswirkungen auf die Patientensicherheit 
haben, sofern diese Berufsangehörigen einen in dem jewei-
ligen Mitgliedstaat reglementierten Beruf ausüben“. Dies ist 
bei den Gesundheitshandwerken der Nummer 33 bis 37 der 
Anlage A der Handwerksordnung gegeben. Der Vorwarn-
mechanismus kommt etwa zur Anwendung im Fall einer 
rechtskräftigen Anordnung von Berufsverboten nach § 70 
des Strafgesetzbuches oder einer vorläufigen Anordnung 
nach § 132a der Strafprozessordnung oder bei rechtswirk-
samen Löschungen aus der Handwerksrolle nach § 13 
HwO. In Umsetzung des Artikels 56a Absatz 2 der Berufs-
anerkennungsrichtlinie zählt § 6 Absatz 6 Satz 1 die von  
der Vorwarnung umfassten Informationen auf. 

§ 6 Absatz 6 Satz 2 sieht einen entsprechenden Informa-
tionsaustausch auch in den von Artikel 56a Absatz 3 der 
Berufsanerkennungsrichtlinie erfassten Fällen vor, dass im 
Anerkennungsverfahren gefälschte Berufsqualifikations-
nachweise verwendet wurden. Diese Regelung gilt abwei-
chend von Satz 1 für Berufsangehörige aller in der Anlage A 
der Handwerksordnung genannten Gewerke. Der Vorwarn-
mechanismus wird durch eine rechtskräftige gerichtliche 
Entscheidung ausgelöst, dass eine Person die Anerkennung 
ihrer Berufsqualifikationen unter Verwendung gefälschter 
Nachweise beantragt hat. Die Fälschungshandlung muss 
einen der Tatbestände der Urkundenfälschung nach den  
§§ 268 bis 271 Strafgesetzbuch erfüllen. 

Da sich die Informationsverpflichtung nach § 6 Absatz 6 
Satz 1 und 2 auf die zuständigen Behörden aller Herkunfts-
staaten bezieht, schließt dies eine Unterrichtung der im 
Inland zuständigen Behörden mit ein.

Die Vorwarnung erfolgt gemäß § 6 Absatz 6 Satz 3 und 4 in 
allen Fällen durch die zuständige Stelle spätestens drei Tage 
nach der entsprechenden behördlichen oder gerichtlichen 
Entscheidung und unter Beachtung der einschlägigen 
Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten über 
das Binnenmarkt-Informationssystem. Die „3-Tage-Frist“ 
umfasst stets mindestens zwei Arbeitstage, ihre konkrete 
Berechnung erfolgt nach der Verordnung (EWG, Euratom) 
Nr. 1182/71 des Rates vom 3. Juni 1971 zur Festlegung der 
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Regeln für Fristen, Daten und Termine. Im Verhältnis zur 
Schweiz sind für die Vorwarnung wiederum die herkömm-
lichen Kommunikationswege zu nutzen.

Gegen die Entscheidung der zuständigen Behörde sind die 
Rechtsbehelfe nach §§ 68 Absatz 1, 74 VwGO und bei Nicht-
einhaltung der in § 6 Absatz 4 festgelegten Bearbeitungs-
fristen die Rechtsbehelfe nach §§ 68 Absatz 2, 75 VwGO 
gegeben, so dass die Anforderungen von Artikel 51 Absatz 3 
der Berufsanerkennungsrichtlinie erfüllt sind. 

Der neue § 6 Absatz 7, der Pflichten für die zuständige 
Behörden begründet, enthält in den Sätzen 1 bis 3 die 
Begründungserfordernisse bei der Mitteilung über die Auf-
erlegung von Ausgleichsmaßnahmen, während Satz 4 die 
Frist für die Durchführung von Eignungsprüfungen regelt. 
Damit werden entsprechende Vorgaben der neuen Absätze 
6 und 7 des Artikels 14 sowie des überarbeiteten Artikels 3  
Absatz 1 Buchstabe h der Berufsanerkennungsrichtlinie 
umgesetzt.

Im Hinblick auf die Amtssprache Deutsch sieht § 23 der 
Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder vor, dass eine 
Behörde, bei der in einer fremden Sprache Anträge gestellt 
oder Schriftstücke vorgelegt werden, unverzüglich die 
Vorlage einer Übersetzung verlangen soll. Da die Verwal-
tungsverfahrensgesetze der Länder zu Übersetzungen eine 
umfassende Regelung enthalten, die auch für das Verfahren 
zur Anerkennung von Berufsqualifikationen gilt, ist keine 
Regelung hierzu in der EU/EWR HwV erforderlich.

Zu § 7 (Eignungsprüfung)

Der neue § 7 fasst aus rechtssystematischen Gründen die 
besonderen Modalitäten für die Durchführung der Eig-
nungsprüfung zusammen. § 7 Absatz 2 Satz 2 eröffnet den 
Handwerkskammern als den zuständigen Behörden die 
Möglichkeit, sachverständige Dritte, insbesondere Hand-
werksinnungen als juristische Personen des öffentlichen 
Rechts oder Sachverständige, mit der Durchführung der 
Eignungsprüfung zu beauftragen. In Absatz 3 wird geregelt, 
auf welche Inhalte die Eignungsprüfung zu beschränken 
ist. Bei der Eignungsprüfung ist im Rahmen der Verhältnis-
mäßigkeit zu berücksichtigen, dass die Antragstellerinnen 
und Antragsteller in ihren Herkunftsstaaten oder den Mit-
gliedstaaten, aus denen sie kommen, bereits über eine be-
rufliche Qualifikation verfügen. Eine Eignungsprüfung, die 
in der Sache einer vollständigen Meisterprüfung entspricht, 
dürfte danach regelmäßig unverhältnismäßig sein. § 7 setzt 

die Vorgaben des überarbeiteten Artikels 3 Absatz 1 Buch-
stabe h der Berufsanerkennungsrichtlinie um. 

Zu §§ 8 bis 10 (Grenzüberschreitende Erbringung von 
Dienstleistungen)

Durch die Änderungsrichtlinie 2013/55/EU werden ledig-
lich punktuelle Änderungen bei den Regelungen für die 
grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen 
erforderlich. 

Es bleibt dabei, dass vor einer grenzüberschreitenden 
Dienstleistungserbringung im zulassungspflichtigen Hand-
werksbereich im Regelfall keine vorherige Prüfung der 
Gleichwertigkeit der Berufsqualifikation des Dienstleis-
tungserbringers bzw. der Dienstleistungserbringerin mit 
dem im Inland geforderten Qualifikationsniveau erfolgt, 
sondern für Mitgliedstaaten allein die Möglichkeit besteht, 
ein Anzeigeverfahren vorzusehen.

§ 8 Absatz 1 setzt Artikel 5 Absatz 1 und 2 der Berufsaner-
kennungsrichtlinie um, der die Voraussetzungen für eine 
zulässige grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung 
regelt. Nach dem überarbeiteten Artikel 5 Absatz 1 der 
Berufsanerkennungsrichtlinie können die Mitgliedstaaten 
grundsätzlich „die Dienstleistungsfreiheit nicht aufgrund 
der Berufsqualifikationen einschränken“, wenn der Dienst-
leistungserbringer bzw. die Dienstleistungserbringerin zum 
einen zur Ausübung desselben Berufs rechtmäßig in einem 
Mitgliedstaat niedergelassen ist und zum anderen – sofern 
der Beruf und die Ausbildung dort nicht staatlich geregelt 
sind – er bzw. sie diesen Beruf mindestens ein Jahr (bisher 
zwei Jahre) im Niederlassungsstaat ausgeübt hat. § 8 Absatz 1 
in Verbindung mit § 9 Absatz 3 sieht für den Regelfall  
keine Prüfung der Berufsqualifikation des Dienstleistungs-
erbringers bzw. der Dienstleistungserbringerin, sondern 
nur eine Prüfung der Voraussetzungen nach § 8 Absatz 1 
vor.

Bei den Tätigkeiten, die Dienstleistungserbringer und 
Dienstleistungserbringerinnen im Inland ausüben wollen, 
muss es sich um vergleichbare Tätigkeiten handeln wie die-
jenige, zu deren Ausübung sie in ihrem Niederlassungsstaat 
rechtmäßig niedergelassen sind, d. h. die formale Äquiva-
lenz ist zu prüfen. Der Begriff „niedergelassen“ in Artikel 5 
Absatz 1 Buchstabe a der Berufsanerkennungsrichtlinie ist 
so auszulegen, dass er die Ausübung einer Erwerbstätigkeit 
im Herkunftsstaat sowohl als Selbständige bzw. Selbstän-
diger als auch als abhängig Beschäftigte bzw. abhängig 
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Beschäftigter einbezieht, da nach Artikel 2 Absatz 1 die 
Berufsanerkennungsrichtlinie für „alle Staatsangehörigen 
eines Mitgliedstaats, die als Selbständige oder abhängig 
Beschäftigte (…) einen reglementierten Beruf in einem an-
deren Mitgliedstaat“ ausüben wollen, gilt. Der Begriff ent-
spricht daher dem Begriff „ansässig“ in Artikel 56 AEUV, der 
den freien Dienstleistungsverkehr regelt.

§ 8 Absatz 1 Satz 1 stellt klar, dass es sich bei der beabsich-
tigten Dienstleistungserbringung um eine vorübergehende 
und gelegentliche Berufsausübung im Inland handeln 
muss, da ansonsten die Niederlassungsfreiheit betroffen 
ist und die §§ 1 bis 7 dieser Verordnung eingreifen. Nach 
Artikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Berufsanerkennungs-
richtlinie, der die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs zur Abgrenzung von Niederlassungsfreiheit 
und Dienstleistungsfreiheit wiedergibt, wird der vorüber-
gehende und gelegentliche Charakter der Erbringung von 
Dienstleistungen im Einzelfall beurteilt, insbesondere an-
hand der Dauer, der Häufigkeit, der regelmäßigen Wieder-
kehr und der Kontinuität der Dienstleistung.

Von der in Artikel 7 Absatz 1 und 2 der Berufsanerken-
nungsrichtlinie vorgesehenen Möglichkeit, ein Anzeige-
verfahren für Dienstleistungserbringende vorzusehen, 
wird durch die Regelung in § 9 Absatz 1 und 4 Gebrauch 
gemacht. Die Erfüllung der Anzeigepflicht ist eine formelle 
Voraussetzung für die Zulässigkeit der grenzüberschreiten-
den Dienstleistungserbringung. Ohne ein solches Anzeige-
verfahren hätten die zuständigen Behörden keine Möglich-
keit mehr zu prüfen, ob die materiellen Voraussetzungen 
für eine zulässige Dienstleistungserbringung im Inland 
vorliegen. Eine solche Prüfung ist auch deshalb erforder-
lich, weil die Abgrenzung zwischen bloßer Dienstleistungs-
erbringung und Niederlassung nicht in allen Fällen klar ist 
und bei einer beabsichtigten Niederlassung weiterhin die 
Berufsqualifikation geprüft werden muss. Die Anzeige kann 
schriftlich oder elektronisch erfolgen. 

§ 9 Absatz 2 Satz 1 stellt klar, dass die Dienstleistungser-
bringerin bzw. der Dienstleistungserbringer dann, wenn 
die Voraussetzungen nach § 8 Absatz 1 vorliegen, die beab-
sichtigte Dienstleistung sofort nach der Anzeige erbringen 
darf, ohne die Prüfung der Anzeige durch die zuständige 
Behörde abwarten zu müssen, sofern kein Fall des § 8 Ab-
satz 2 vorliegt. 

Nach § 9 Absatz 3 Satz 2 soll die zuständige Behörde in-
nerhalb eines Monats nach Eingang der Anzeige und der 
Begleitunterlagen eine Eingangsbestätigung erteilen, aus 

der hervorgeht, ob die Voraussetzungen nach § 8 Absatz 
1 vorliegen. Anhand der Eingangsbestätigung kann die 
Dienstleistungserbringerin bzw. der Dienstleistungserbrin-
ger nachweisen, dass sie oder er die Anzeigepflicht nach  
§ 9 Absatz 1 erfüllt hat. Ergibt die Prüfung durch die zu-
ständige Behörde, dass die Voraussetzungen nach § 8 Ab-
satz 1 nicht vorliegen, kann eine Untersagungsverfügung 
nach § 16 Absatz 3 HwO erlassen werden. 

§ 8 Absatz 2 macht von der in Artikel 7 Absatz 4 der Be-
rufsanerkennungsrichtlinie vorgesehenen Möglichkeit 
Gebrauch, ausnahmsweise eine vorherige Prüfung der 
Berufsqualifikation des Dienstleistungserbringers bzw. der 
Dienstleistungserbringerin vorzusehen. Das ist nach Artikel 7  
Absatz 4 der Richtlinie zulässig „im Falle reglementierter 
Berufe, die die öffentliche Gesundheit oder Sicherheit be-
rühren“. Dies trifft sowohl auf die Gesundheitshandwerke 
der Anlage A Nummer 33 bis 37 der HwO als auch auf das 
Schornsteinfegerhandwerk der Anlage A Nummer 12 der 
HwO zu. Bei diesen Berufen wird weiterhin eine Notwen-
digkeit gesehen, die Berufsqualifikation einer Dienstleis-
tungserbringerin bzw. eines Dienstleistungserbringers vor 
Beginn ihrer oder seiner Tätigkeit zu prüfen, um schwere 
Gefahren für die Dienstleistungsempfänger und Dienst-
leistungsempfängerinnen durch nicht ausreichend quali-
fizierte Personen zu verhindern. Da Artikel 7 Absatz 4 der 
Berufsanerkennungsrichtlinie als Ausnahmevorschrift eng 
auszulegen ist, wurde darauf verzichtet, weitere Handwerke 
der Anlage A der HwO aufzuführen.

Durch die Änderungsrichtlinie 2013/55/EU wurde Artikel 
7 Absatz 4 der Berufsanerkennungsrichtlinie zwar dahin-
gehend geändert, dass auch bei Berufen, die von Titel III 
Kapitel II (Automatische Anerkennung auf Grundlage von 
Berufserfahrung) sowie von Kapitel IIIa (Automatische 
Anerkennung auf Grundlage gemeinsamer Ausbildungs-
rahmen und -prüfungen nach den Artikeln 49a und 49b) 
erfasst werden, eine Vorab-Überprüfung generell nicht 
mehr in Betracht kommen soll. 

Die Regelungen von Titel III Kapitel II, die für die Hand-
werksberufe bereits erstmals mit der Übergangsrichtlinie 
64/427/EWG anwendbar waren, sind allerdings nicht für 
alle Handwerksberufe einschlägig. 

Entscheidend für die sachliche Anwendbarkeit der Rege-
lungen zur automatischen Anerkennung auf Grundlage 
von Berufserfahrung ist gemäß der Artikel 16 ff. der Be-
rufsanerkennungsrichtlinie, ob der fragliche Beruf im 
Anhang IV der Richtlinie aufgeschlüsselt ist. In Anhang 
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IV wurden die Anhänge der alten Übergangsrichtlinien 
übernommen, so im Verzeichnis 1 der Anhang der für 
das Handwerk früher einschlägigen Übergangsrichtlinie 
64/427/EWG. Dabei wird noch die NICE-Systematik als 
Wirtschaftszweigklassifikation zugrunde gelegt, der sich 
einzelne Berufe nur schwer zuordnen lassen. 

In der Vergangenheit erfassten die EU-rechtlichen Rege-
lungen zur automatischen Anerkennung auf Grundlage 
von Berufserfahrung weder das Schornsteinfegerhandwerk 
noch die Gesundheitshandwerke. Da weder die Artikel 16 
bis 19 noch die Anhänge der Berufsanerkennungsrichtlinie 
durch die Änderungsrichtlinie 2013/55/EU modifiziert 
wurden, soll nicht von der bisherigen gemeinschaftsrechts-
konformen Praxis abgewichen werden.

Nach Artikel 7 Absatz 4 Unterabsatz 1 Satz 2 der Berufs-
anerkennungsrichtlinie ist eine Nachprüfung „nur mög-
lich, wenn ihr Zweck darin besteht, eine schwerwiegende 
Beeinträchtigung der Gesundheit oder Sicherheit des 
Dienstleistungsempfängers aufgrund einer mangelnden 
Berufsqualifikation des Dienstleister zu verhindern, und 
sofern sie nicht über das für diesen Zweck erforderliche 
Maß hinausgeht“. Daher sieht § 8 Absatz 2 vor, dass bei der 
Entscheidung darüber, ob eine Nachprüfung erfolgen soll, 
zu berücksichtigen ist, welche konkreten Tätigkeiten die 
Dienstleistungserbringerin bzw. der Dienstleistungserbrin-
ger im Inland ausüben will. Im Hinblick auf den bei einer 
Prüfung nach § 8 Absatz 2 anzulegenden Prüfungsmaßstab 
genügt es nach Artikel 7 Absatz 4 Unterabsatz 1 Satz 2 der 
Berufsanerkennungsrichtlinie, wenn die Dienstleistungs-
erbringerin bzw. der Dienstleistungserbringer ausreichend 
beruflich qualifiziert ist, dass keine schwere Gefahr für die 
Gesundheit oder Sicherheit von Dienstleistungsempfän-
gerinnen und Dienstleistungsempfängern aufgrund einer 
unzureichenden Berufsqualifikation der Dienstleistungser-
bringerin oder des Dienstleistungserbringers zu besorgen 
ist. 

Eine Nachprüfung scheidet aus, wenn die Dienstleistungs-
erbringerin bzw. der Dienstleistungserbringer für das be-
treffende Gewerk einen gemeinsamen Ausbildungsrahmen 
nach § 4 Absatz 1 durchlaufen oder eine gemeinsame Aus-
bildungsprüfung nach § 4 Absatz 2 bestanden hat.

Nach § 9 Absatz 2 Satz 2 darf die Dienstleistung, die in 
einem Handwerk nach Anlage A Nummer 12 oder 33 bis 
37 der HwO erbracht werden soll, erst erfolgen, wenn die 
Behörde entweder mitgeteilt hat, dass keine Prüfung der 
Berufsqualifikation nach § 8 Absatz 2 beabsichtigt ist, oder 

wenn sie eine ausreichende Berufsqualifikation festgestellt 
hat. Die Dienstleistungserbringerin bzw. der Dienstleis-
tungserbringer erfährt durch die Eingangsbestätigung nach 
§ 9 Absatz 3, ob die Behörde ihre oder seine Berufsqualifi-
kation nach § 8 Absatz 2 prüft, und muss dann gemäß § 9 
Absatz 2 Satz 2 gegebenenfalls das Ergebnis der Prüfung 
abwarten. 

§ 10 regelt den Fall näher, dass die Berufsqualifikation einer 
Dienstleistungserbringerin bzw. eines Dienstleistungs-
erbringers nach § 8 Absatz 2 nachgeprüft wird, und setzt 
dadurch den überarbeiteten Artikel 7 Absatz 4 Unterabsatz 
2 bis 4 der Berufsanerkennungsrichtlinie um. Insbesondere 
werden die zu beachtenden Fristen, die Möglichkeit einer 
Eignungsprüfung und die Zulässigkeit der Dienstleistungs-
erbringung im Fall eines nicht rechtzeitigen Tätigwerdens 
der zuständigen Behörde geregelt. Ferner wird in § 10 Ab-
satz 1 Satz 1 über den Verweis auf § 6 Absatz 3 klargestellt, 
dass die bei Niederlassungsvorgängen geltenden Grund-
sätze zur Beibringungspflicht und zur grenzüberschreiten-
den Behördenzusammenarbeit, wie von Artikel 8 Absatz 1 
der Berufsanerkennungsrichtlinie vorgesehen, auch bei der 
grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung entspre-
chende Anwendung finden.

Wenn die Nachprüfung der Berufsqualifikation ergibt, dass 
die Dienstleistungserbringerin bzw. der Dienstleistungs-
erbringer ausreichend beruflich qualifiziert ist, erhält sie 
bzw. er nach § 10 Absatz 4 eine Bescheinigung darüber, 
um für die Dienstleistungserbringerin bzw. den Dienstleis-
tungserbringer sowie eventuell für Dritte Klarheit über die 
Rechtslage zu schaffen. Ergibt die Nachprüfung nach § 8 
Absatz 2 dagegen, dass die Dienstleistungserbringerin bzw. 
der Dienstleistungserbringer nicht ausreichend beruflich 
qualifiziert ist, kann eine Untersagungsverfügung nach § 16 
Absatz 3 HwO erlassen werden.

Der überarbeitete Artikel 53 der Berufsanerkennungsricht-
linie sieht vor, dass Personen, deren Berufsqualifikation 
anerkannt wird, über die für die Ausübung ihrer Berufs-
tätigkeit im Aufnahmemitgliedstaat erforderlichen Sprach-
kenntnisse verfügen müssen, und regelt Einzelheiten im 
Zusammenhang mit der Überprüfung von Sprachkenntnis-
sen.

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
(Salomone Haim gegen Kassenzahnärztliche Vereinigung 
Nordrhein, C-424/97) darf die Zulassung eines Zahnarztes 
davon abhängig gemacht werden, dass dieser Zahnarzt 
die Sprachkenntnisse hat, die er für die Ausübung seiner 
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Berufstätigkeit im Aufnahmemitgliedstaat braucht, weil 
die Gewährleistung der Verständigung des Zahnarztes mit 
seinen Patienten sowie mit den Verwaltungsbehörden und 
Berufsorganisationen einen zwingenden Grund des allge-
meinen Interesses darstellt. 

Die Frage der Sprachkenntnisse ist nach Artikel 53 der 
Berufsanerkennungsrichtlinie nicht im Rahmen des Aner-
kennungsverfahrens zu prüfen. Insbesondere darf die Aner-
kennung ausländischer Berufsqualifikationen nicht wegen 
mangelnder deutscher Sprachkenntnisse des Antragstellers 
bzw. der Antragstellerin abgelehnt werden. Die Behörde 
kann diese Frage aber im Anschluss an das Anerkennungs-
verfahren prüfen und erforderlichenfalls die Erbringung 
eines geeigneten Nachweises deutscher Sprachkenntnisse 
verlangen. Für die Erforderlichkeit deutscher Sprach-
kenntnisse können insbesondere die Gefahrgeneigtheit der 
Tätigkeit und Gründe des Verbraucherschutzes sprechen. 
Nach der oben genannten Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs dürfen aber sprachliche Anforderun-
gen nicht über das zur Erreichung des Ziels Erforderliche 
hinausgehen. Verlangt werden darf daher jedenfalls nur 
im Einzelfall ein Nachweis von solchen deutschen Sprach-
kenntnissen, die für die Ausübung der jeweiligen konkreten 
Tätigkeit erforderlich sind.

Zu § 11 (Ordnungswidrigkeiten)

Die Änderungsrichtlinie 2013/55/EU hat auf die Ordnungs-
widrigkeitsvorschrift keine Auswirkungen.

§ 11 macht von der Blankettvorschrift des § 118 Absatz 1 
Nummer 7 HwO Gebrauch, wonach ordnungswidrig han-
delt, wer einer Rechtsverordnung nach § 9 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 HwO zuwiderhandelt, soweit sie für einen be-
stimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist. 
Um der Anzeigepflicht von Dienstleistungserbringenden 
nach § 9 Absatz 1 bei der beabsichtigten vorübergehenden 
und gelegentlichen Erbringung von Dienstleistungen im 
Inland Nachdruck zu verleihen, sieht § 11 eine Ordnungs-
widrigkeit für den Fall der unterlassenen Anzeige vor. Die 
Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 118 Absatz 2 HwO mit 
einer Geldbuße von bis zu eintausend Euro geahndet wer-
den.

Zu § 12 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten)

Mit Inkrafttreten der neuen EU/EWR HwV am Tag nach 
ihrer Verkündung verliert die EU/EWR-Handwerk-Verord-
nung vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3075) ihre Gültig-
keit.
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Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen für die Handwerksausübung in Deutschland

Zulassungspflichtige Handwerke 
(selbstständig oder als Betriebsleiter)

Zulassungsfreie  
Handwerke 

+ handwerksähnliche 
Gewerbe

s s s
Ausländer aus der EU, dem EWR oder der Schweiz 
+ Deutsche mit ausländischer Berufsqualifikation

andere Ausländer  
(nicht aus der EU, dem 
EWR oder der Schweiz)

keine bestimmte  
Berufsqualifikation  
erforderlich

s s s
EU/EWR-Handwerk-Verordnung* in Umsetzung 
der EU-Anerkennungsrichtlinie

keine speziellen  
Regelungen für Aner-
kennung; allgemeine 
Regelungen der Hand-
werksordnung gelten  

§§ 40a, 50b HwO  
Anerkennung als  
Transparenzinstrument, 
um im Ausland erwor-
bene Berufsqualifika-
tion auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt besser 
verwertbar zu machen

d a
Niederlassung + Tätig-
keit als Betriebsleiter

vorübergehende 
Dienstleistungs-
erbringung

s s
Anerkennungsverfahren 
(Ausnahmebewilligung 
erforderlich)

Anzeigeverfahren

d a
Anerken-
nung von  
Berufs-
erfahrung

Anerken-
nung von  
Ausbil-
dung

* Die Regelung der EU/EWR-Handwerk-Verordnung gilt nicht für Hochschuldiplome. Hier ist § 7 Abs. 2 S. 4 HwO einschlägig.
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Weitere Informationen:

EU/EWR HwV 
https://www.gesetze-im-internet.de/eu_ewrhwv_2016/
BJNR050900016.html

Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und  
des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen 
Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. November 2013 zur Änderung der Richtlinie 
2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 
und der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über die Verwaltungs-
zusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Informations-
systems („IMI-Verordnung“) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/ 
?uri=URISERV:c11065&from=DE

Zulassungspflichtige Handwerksberufe  
(Anlage A der Handwerksordnung) 
https://www.zdh.de/daten-fakten/das-handwerk/gewerbe- 
anlage-a.html

Adressliste der Handwerkskammern 
https://www.zdh.de/organisationen-des-handwerks/hand-
werkskammern/kontaktdaten-der-handwerkskammern.html

Adressliste der Kontaktstellen der Mitgliedstaaten  
(Contact Points) 
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/ 
free-movement-professionals/index_en.htm

Umfangreiche Informationen zur Anerkennung von im 
Ausland – einschließlich Drittstaaten (außerhalb der Euro-
päischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraums und der 
Schweiz) – erworbenen Berufsqualifikationen mit Blick auf 
die bundesrechtlich geregelten Berufe bieten das mehrspra-
chige Online-Portal „Anerkennung in Deutschland“ und das 
auch in englischer Sprache abrufbare „BQ-Portal“.
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/
https://www.bq-portal.de/

https://www.gesetze-im-internet.de/eu_ewrhwv_2016/BJNR050900016.html
https://www.gesetze-im-internet.de/eu_ewrhwv_2016/BJNR050900016.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=URISERV:c11065&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=URISERV:c11065&from=DE
https://www.zdh.de/daten-fakten/das-handwerk/gewerbe-anlage-a.html
https://www.zdh.de/daten-fakten/das-handwerk/gewerbe-anlage-a.html
https://www.zdh.de/organisationen-des-handwerks/handwerkskammern/kontaktdaten-der-handwerkskammern.html
https://www.zdh.de/organisationen-des-handwerks/handwerkskammern/kontaktdaten-der-handwerkskammern.html
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/index_en.htm
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/
https://www.bq-portal.de/
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